Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB190499-0O/U/as

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. Spiess, Prasident, Oberrichterin lic. iur. Wasser-
Keller und Ersatzoberrichter lic. iur. Weder sowie Gerichtsschreiber
MLaw Andres

Urteil vom 1. Marz 2022

in Sachen

A. ,

Beschuldigter, Erstberufungsklager und Anschlussberufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X. ,
gegen
Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich,
vertreten durch Staatsanwaltin lic. iur. Groth,
Anklagerin, Zweitberufungsklagerin und Anschlussberufungsbeklagte

sowie

B. ,

Privatklager, Drittberufungsklager und Anschlussberufungsbeklagter

unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Y1. ,

betreffend schwere Korperverletzung etc. und Widerruf



Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 17. Januar 2019
(DG180021)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich vom 26. April
2018 (Urk. 48) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 97 S. 55 ff.)

1.  Der Beschuldigte ist schuldig
- der vorsatzlichen schweren Korperverletzung im Sinne von
Art. 122StGB,
- des Raufhandels im Sinne von Art. 133 Abs. 1 StGB.

2.  Der Beschuldigte wird bestraft mit 32 Monaten Freiheitsstrafe (wovon 37
Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Geldstrafe von 90 Tages-

satzen zu Fr. 40.—.

3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 22 Monaten aufgescho-
ben und die Probezeit auf 4 Jahre festgesetzt. Im Ubrigen (10 Monate, ab-
ziuglich 37 Tage, die durch Untersuchungshaft erstanden sind) wird die

Freiheitsstrafe vollzogen.

4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 4 Jahre

angesetzt.

5. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 26. Juli 2017
fur eine Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu Fr. 80.— angesetzte Probezeit

von 3 Jahren wird um 1 Jahr verlangert.

6. Die folgenden mit Verfugung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich
vom 26. April 2018 beschlagnahmten Gegenstande, lagernd beim Forensi-
schen Institut Zurich, werden eingezogen und der Lagerbehdrde zur Ver-

nichtung Uberlassen:

- 1 Vierkantholz, Asservaten-Nr. A010'930'242
- 1 Paar Lederhandschuhe, schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'264
- 1 Decke, schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'275.



10.

Die folgenden mit Verfigung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich
vom 26. April 2018 beschlagnahmten Gegenstande, lagernd beim Forensi-
schen Institut Zarich, werden dem Privatklager (B.___ ) nach Eintritt der
Rechtskraft des Urteils auf erstes Verlangen herausgegeben resp. der La-
gerbehorde zur Vernichtung Uberlassen, wenn die Herausgabe nicht innert 3

Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils verlangt wird:

- 1 Einkaufstasche, Asservaten-Nr. A010'930'253

- 1 Jacke, dunkelblau gesteppt, Asservaten-Nr. A010'930'515

- 1 Kapuzenjacke, hellgrau / weiss, Asservaten-Nr. A010'962'353

- 1 Arbeitshose, grau / schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'491

- 1 T-Shirt, weiss, Asservaten-Nr. A010'962'386

- 1 Unterhose, lang, Asservaten-Nr. A010'962'375

- 1 Boxershorts, grau / schwarz, Asservaten-Nr. A010'962'400
-1 Paar Socken, schwarz, Asservaten-Nr. A010'962'411

- 1 Paar Freizeitschuhe, dunkelgrau, Asservaten-Nr. A010'930'479.

Die gemass Spurenbericht tUber die Personenspurensicherung sowie die vi-
suelle Sichtung der sichergestellten Kleider der tatbeteiligten Personen des
Forensischen Instituts Zurich vom 21. November 2017 unter der Referenz-
nummer ... (act. 20/1) sichergestellten DNA-Spur - Wattetupfer, DNA-Spur -
Scenesafe FAST, IRM-Fotografien, Mikrospuren - Klebbandasservate sowie
die Tatort-Fotografie, lagernd beim Forensischen Institut Zurich, werden ein-

gezogen und der Lagerbehdrde zur Vernichtung Uberlassen.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegentber dem Privatklager
(B._____ ) aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadener-
satzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadener-
satzanspruches wird der Privatklager (B.__ ) auf den Weg des Zivilpro-

zesses verwiesen.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatklager (B. ) Fr. 15'000.—
zuzuglich 5 % Zins ab 7. November 2017 als Genugtuung zu bezahlen. Im

Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 4'500.—; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 4'000.— Geblihr fur das Vorverfahren

Fr. 3'493.55 Auslagen (Gutachten)

Fr. 198.70  Auslagen (Gutachten)

Fr. 450.— Auslagen Polizei

Fr. 1'667.90 Entschadigung vormalige amtliche Verteidigung
Rechtsanwalt MLaw Y1._ wird als unentgeltlicher Rechtsvertreter des
Privatklagers (B. ) aus der Gerichtskasse mit Fr. 8'549.95 (inkl. Bar-

auslagen und 7.7% MwSt.) entschadigt.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausge-
nommen diejenigen der vormaligen amtlichen Verteidigung sowie der
unentgeltlichen Vertretungen der Privatklagerschaft, werden dem Beschul-

digten auferlegt.

Die Kosten der vormaligen amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen
Vertretungen der Privatklagerschaft werden auf die Gerichtskasse genom-
men; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO

beim Beschuldigten.

[Mitteilungen]

[Rechtsmittel]

Berufungsantrage:

Der Staatsanwaltschaft:
(Urk. 206 S. 1; Prot. Il S. 112 f.)




b)

Der Beschuldigte sei des Raufhandels im Sinne von Art. 133 StGB

schuldig zu sprechen.

Der Beschuldigte sei mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu Fr.
40.00 zu bestrafen.

Die Geldstrafe sei zu vollziehen.

Der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 26. Juli
2017 fur eine Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu Fr. 80.00 unter Anset-
zung einer Probezeit von 3 Jahren gewahrte bedingte Strafvollzug sei zu

widerrufen.

Im Ubrigen sei das Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 17. Januar
2019 bezuglich der Nebenfolgen des Urteils und den Kostenfolgen zu

bestatigen.

Des Privatklagers:

Prozessualer Antrag (Urk. 206):

In Anwendung von Art. 329 Abs. 2 StPO, allenfalls Art. 333 Abs. 1 StPO, sei

die Anklage zur Erganzung/Berichtigung bzw. zur Anpassung des Sachver-

halts an das neue Beweisergebnis an die Anklagerin zurtickzuweisen und das

Verfahren gegebenenfalls zu sistieren.

Materielle Antrége (Urk. 101, Prot. Il S. 8):

1.

Es sei Dispositiv Ziff. 10 des Urteils des Bezirksgerichts Dietikon vom
17. Januar 2019 aufzuheben und es sei der Beschuldigte zu verpflich-
ten, dem Privatklager eine angemessene, hdhere Genugtuung als von
der Vorinstanz zugesprochen, mindestens CHF 30'000.00 zuzuglich 5%

Zins ab dem 7. November 2017, zu bezahlen.



2.  Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl. MwSt.) gemass dem

Ausgang des Verfahrens.

Anschlussberufungsantriage:

Des Beschuldigten:
(Urk. 108; 121 S. 1 f.; Prot. Il S. 8 f.)

Disp. Ziff. 1 des Urteils des Bezirksgerichtes Dietikon vom 17. Januar 2019
sei teilweise aufzuheben und es sei A. vom Vorwurf der vorsatzlichen

schweren Korperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB freizusprechen.

Disp. Ziff. 2 und 3 des Urteils des Bezirksgerichtes Dietikon vom 17. Januar
2019 sei aufzuheben und es sei A. mit einer Geldstrafe von maximal
120 Tagsatzen zu einem vom Gericht festzusetzenden Tagessatz zu verur-

teilen.

Disp. Ziff. 9 des Urteils des Bezirksgerichtes Dietikon vom 17. Januar 2019
sei aufzuheben und die Zivilanspriche des Geschadigten seien ab- resp. auf

den Zivilweg zu verweisen.

Disp. Ziff. 10 des Urteils des Bezirksgerichtes Dietikon vom 17. Januar 2019

sei aufzuheben.

Disp. Ziff. 13 des Urteils des Bezirksgerichtes Dietikon vom 17. Januar 2019
sei teilweise aufzuheben und es seien die Kosten des Verfahrens, ausge-
nommen diejenigen der vormaligen amtlichen Verteidigung sowie der unent-
geltlichen Vertretungen der Privatklagerschaft, A, ausgangsgemass

teilweise aufzuerlegen.

Es sei A. eine angemessene Entschadigung fur die Kosten seiner Ver-
teidigung in der Untersuchung und dem erstinstanzlichen Gerichtsverfahren

zuzusprechen, zzgl. 5% Zins ab mittlerem Verfall.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zulasten der Staatskasse.



Erwagungen:

l. Verfahrensablauf und Prozessgegenstand

1. Die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich erhob am 26. April 2018 An-
klage gegen den Beschuldigten wegen schwerer Korperverletzung und Raufhan-
del (Urk. 48). Das eingangs im Dispositiv erwahnte Urteil des Bezirksgerichts
Dietikon vom 17. Januar 2019 wurde den Parteien nach durchgeflhrter Hauptver-
handlung am selben Tag mundlich eréffnet und im Dispositiv mitgeteilt (Prot. |

S. 9 ff.,45; Urk. 87). Gegen dieses Urteil meldeten samtliche Parteien fristgerecht
Berufung an (Urk. 88, 89 und 90), worauf die begrindete Ausfertigung (Urk. 95,
identisch mit Urk. 97) den Parteien am 18. bzw. 21. Oktober 2019 zugestellt wur-
de (Urk. 96/1-3). Mit Eingabe vom 30. Oktober 2019 zog der Beschuldigte noch
wahrend laufender Frist zur Einreichung der Berufungserklarung seine Berufung
vom 21. Januar 2019 zuruck (Urk. 99). Am 1. November 2019 (Datum des Post-
stempels) erstatteten zunachst die Staatsanwaltschaft (Urk. 100) und am

6. November 2019 der Privatklager (Urk. 101) fristgerecht ihre Berufungserkla-
rungen. Mit Prasidialverfugung vom 11. November 2019 wurde den Parteien Frist
zur Anschlussberufung angesetzt (Urk. 103). Die Staatsanwaltschaft und der Pri-
vatklager verzichteten stillschweigend auf Anschlussberufung und stellten auch
keine Nichteintretensantrage. Mit Eingabe vom 18. November 2019 ersuchte der
Beschuldigte darum, infolge inzwischen eingetretener Mittellosigkeit die bisher er-
betene in eine amtliche Verteidigung umzuwandeln (Urk. 105), was ihm mit Ver-
fugung vom 20. November 2019 in der Person des bisherigen Verteidigers,
Rechtsanwalt X._ | gewahrt wurde (Urk. 106). In der Folge erhob der Be-
schuldigte mit Eingabe vom 2. Dezember 2019 fristgerecht Anschlussberufung
(Urk. 108).

2. Am 27. April 2020 wurden die Parteien auf den 13. November 2020 zur Be-
rufungsverhandlung vorgeladen (Urk. 111), zu welcher der Beschuldigte mit sei-
nem amtlichen Verteidiger, der Rechtsvertreter des Privatklagers und die Staats-

anwaltin erschienen (Prot. Il S. 7). Aufgrund des anlasslich dieser Verhandlung



geltend gemachten Alternativsachverhalts wurde die Berufungsverhandlung
zwecks zusatzlicher Beweisabnahmen unterbrochen. Es wurden das mutmassli-
che Tatwerkzeug und Fotos des Tatorts sowie der Verletzungen beigezogen so-
wie ein Augenschein mit Zeugeneinvernahme und die mindliche Erlauterung des
Gutachtens des Instituts flir Rechtsmedizin der Universitat Zurich (IRMZ) ange-
ordnet (Prot. Il S. 47 ff.; Urk. 123). Am 24. Marz 2021 fand auf Vorladung vom
14. Januar 2021 hin (Urk. 141) in Anwesenheit der Parteien der Augenschein am
Tatort mit Einvernahme der Augenzeugin und Erstellen von Fotos zum Tatge-
schehen bzw. zum Standort und Blickwinkel der Augenzeugin statt (Prot. I

S. 52 ff.). Anschliessend begaben sich das Gericht und die Parteien in das Ge-
richtsgebaude, wo die Sachverstandige Dr. med. C._ das Gutachten des
IRMZ zur kdrperlichen Untersuchung des Privatklagers vom 9. Januar 2018

(Urk. 12/4) auftragsgemass mundlich erlauterte (Urk. 124 und Prot. Il S. 65 ff.).
Das Gericht unterbrach die Berufungsverhandlung nach den Stellungnahmen zum
Beweisergebnis erneut, da dieses zum damaligen Zeitpunkt einen erheblichen
Widerspruch zum bisherigen Beweisergebnis aufwies (Prot. || S. 105). Das Ge-
richt ordnete alsdann mit Beschluss vom 30. Marz 2021 ein rechtsmedizinisches
Zweitgutachten von Prof. Dr. med. D.___ beim Institut fir Rechtsmedizin der
Universitat Bern (IRMB) an (Urk. 160 und 171; Prot. Il S. 107). Dieses wurde am
21. Juni 2021 erstattet (Urk. 174) und den Parteien zur Stellungnahme unterbrei-
tet (Urk. 177). Gestltzt auf die Erkenntnisse des Zweitgutachtens und auf die
Aussagen der Zeugin stellt die Staatsanwaltschaft nunmehr in der Hauptsache
den Antrag, der Beschuldigte sei (sc. statt der schweren Korperverletzung) des
Raufhandels schuldig zu sprechen und mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen
zu bestrafen (Urk. 179; Urk. 206 S. 1; Prot. II S. 112 f.). Der Beschuldigte bean-
tragt weiterhin den Freispruch vom Vorwurf der schweren Kérperverletzung

(Urk. 180; Prot. Il S. 8 f., 119 ff.). Der Privatklager verzichtete auf eine Stellung-
nahme zum Gutachten (Urk. 185). Zur Fortsetzung der mundlichen Berufungsver-
handlung wurde auf den 1. Marz 2022 vorgeladen (Urk. 188). Mit Eingabe vom 3.
Februar 2022 beantragt der Privatklager, die Anklage sei zur Ergan-
zung/Berichtigung bzw. zur Anpassung des Sachverhalts an die Anklagerin zu-

ruckzuweisen und das Verfahren gegebenenfalls zu sistieren (Urk. 192). Die Par-



teien wurden zur Stellungnahme eingeladen, wobei mitgeteilt wurde, dass der
Verhandlungstermin einstweilen nicht abgenommen werde (Urk. 193). Dabei blieb
es auch nach Erstattung der Stellungnahmen seitens Staatsanwaltschaft und Be-
schuldigtem, welche die Abweisung des Ruckweisungsantrages verlangen

(Urk. 195 und 196). Zur Fortsetzung der Berufungsverhandlung am 1. Marz 2022
erschienen der Beschuldigte in Begleitung seines amtlichen Verteidigers Rechts-
anwalt lic. iur. X.___ | der den Vertreter des Privatklagers Rechtsanwalt MLaw
Y1.__ substituierende Rechtsanwalt lic. iur. Y2._  sowie Staatsanwaltin
lic. iur. Groth fur die Anklagebehoérde (Prot. Il S. 112 ff.). Das Verfahren erweist

sich nunmehr als spruchreif.

3.

3.1. Gemass Art. 402 StPO hat die Berufung im Umfang der Anfechtung auf-
schiebende Wirkung und wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils dement-
sprechend gehemmt. Das Berufungsgericht Uberprift somit das erstinstanzliche
Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Dabei ist es na-
heliegend, dass weitere nicht angefochtene Punkte in die Uberpriifung des Urteils
einzubeziehen sind, wenn eine enge Konnexitat mit den angefochtenen Punkten
besteht. Bei Anfechtung des Schuldspruchs mit Antrag auf Freispruch gelten fur
den Fall der Gutheissung automatisch auch damit zusammenhangende Folge-
punkte des Urteils, wie zum Beispiel Nebenfolgen von Entscheiden Uber Einzie-
hungen, Zivilpunkte sowie Kosten- und Entschadigungsregelungen, als angefoch-
ten. Bestatigt das Berufungsgericht den Schuldspruch, sind die weiteren nicht an-
gefochtenen Urteilspunkte bei einer Beschrankung der Berufung nicht zu Uberpru-
fen (vgl. dazu SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-
kommentar [kurz: Praxiskommentar StPO], 3. Aufl., Zurich/St. Gallen 2018,

Art. 399 N 18; HUG/SCHEIDEGGER in: DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/VWOHLERS
[Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl.
2020, N 19 und 20 zu Art. 399; SPRENGER in: NIGGLI/HEER/ WIPRACHTIGER [Hrsg.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [kurz: BSK StPO],

2. Aufl., Basel 2014, Art. 437, N 31 f.).



3.2. Die Vorinstanz verurteilte den Beschuldigten wegen schwerer Korperverlet-
zung im Sinne von Art. 122 StGB und Raufhandels im Sinne von Art. 133 Abs. 1
StGB zu 32 Monaten Freiheitsstrafe, deren Vollzug sie im Umfang von 22 Mona-
ten aufschob, und zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu je

Fr. 40.—. Auf den Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/
Albis vom 26. Juli 2017 ausgesprochenen Geldstrafe von 60 Tagessatzen ver-
zichtete die Vorinstanz hingegen. Im Zivilpunkt erkannte sie den Beschuldigten
als dem Grundsatz nach fur schadenersatzpflichtig und verwies den Privatklager
mit seiner Schadenersatzforderung im Ubrigen auf den Zivilweg. Schliesslich
hiess die Vorinstanz das Genugtuungsbegehren des Privatklagers teilweise — im
Umfang von Fr. 15'000.00 — gut (Urk. 97 S. 55 f.). Wahrend die Staatsanwalt-
schaft mit ihrer Berufung eine hohere Strafe sowie den Widerruf der mit Strafbe-
fehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 26. Juli 2017 ausgesprochenen
Geldstrafe gefordert hatte, wendet sich der Privatklager gegen die HOhe der ihm
zugesprochenen Genugtuung (Urk. 101). Die Anfechtung der Ziffern 6 und 8 be-
treffend die Vernichtung verschiedener beschlagnahmter Gegenstande und Spu-
rentrager zog der Privatklager mit Eingabe vom 11. November 2020 zuruck

(Urk. 115). Mit seiner Anschlussberufung ficht der Beschuldigte den vorinstanzli-
chen Schuldspruch betreffend die schwere Korperverletzung an und verlangt
diesbezuglich einen Freispruch. Flr den verbleibenden Schuldspruch wegen
Raufhandels beantragt der Beschuldigte eine Bestrafung mit héchstens 120 Ta-
gessatzen Geldstrafe. Ferner begehrt er die Abweisung der Zivilklage, eventuali-
ter die Verweisung auf den Zivilweg und eine ausgangsgemasse Kostenverteilung
(Urk. 108; Urk. 180; Prot. Il S. 8 f.).

3.3. Unangefochten geblieben und entsprechend in Rechtskraft erwachsen sind
somit der Schuldspruch wegen Raufhandels gemass Ziff. 1 al. 2 des vorinstanzli-
chen Urteils und die Anordnung der Herausgabe beschlagnahmter Gegenstande
(hauptsachlich Kleidungsstucke) an den Privatklager gemass Ziff. 7 des vor-
instanzlichen Urteils. Dartber hinaus wurde die vorinstanzliche Kostenfestsetzung
(inkl. Kosten der amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Rechtsvertre-
tung, Dispositiv-Ziff. 11 und 12) von keiner Partei beanstandet. Da jedoch die

Kostenauflage angefochten wird und diese vom Entscheid in der Sache abhangt,



gelten die Kosten- und Entschadigungsregelungen, aber auch die ubrigen Ent-
scheidungen Uber Einziehungen, grundsatzlich als mitangefochten. Da es sich bei
den beschlagnahmten Gegenstanden in Ziffer 7 hauptsachlich um Kleidungsstu-
cke des Privatklagers handelt, die zu Beweiszwecken nicht mehr gebraucht wer-
den, kann die Rechtskraft der Ziff. 1 al. 2 und Ziff. 7 vorweg mit Beschluss festge-

stellt werden.

Il. Sachverhalt

1.  Ausgangslage / Anklage

1.1. Unbestritten und aufgrund des Beweisergebnisses erstellt ist, dass es am
Dienstag, 7. November 2017 auf dem 6ffentlichen Parkplatz bei der Liegenschaft
E.  -strasse...inF.___, unmittelbar beim Treppenaufgang zur katholi-
schen Kirche, zu einer wechselseitigen tatlichen Auseinandersetzung mit Faust-
schlagen zwischen dem PrivatklagerB. und G.___ einerseits sowie

H. , L und dem Beschuldigten A. andererseits kam (erster Ab-

schnitt der Anklage), in deren Verlauf der Beschuldigte ein Kantholz behandigte
und mit diesem auf den Privatklager einschlug, wobei das Kantholz entzwei

brach.

1.2. Die Anklagebehdrde wirft dem Beschuldigten vor, mit diesem Kantholz ge-
gen den Hinterkopf des Privatklagers geschlagen zu haben, wahrend sich dieser
und H.___ weiterhin gegenseitig geschlagen hatten, woraufhin der Privatklager
zu Boden gestlrzt und bewusstlos liegen geblieben sei. Der Privatklager B.
habe durch den Schlag des Beschuldigten mit dem Kantholz gegen seinen Hin-
terkopf ein schweres Schadelhirntrauma mit Fraktur der Schadelkalotte erlitten,
mithin einen komplizierten Impressionsbruch der Schadelbasis am Hinterhaupt-
bein rechts, Einblutungen des zentralen Nervensystems, Kontusionen und
Schwellungen unterschiedlicher Regionen des zentralen Nervensystems und
Hirnstammes, aufgrund welcher Verletzung er sich in Lebensgefahr befunden ha-
be, und eine Hemiparese, mithin eine motorische Lahmung auf der linken Korper-
seite, entwickelt habe (Urk. 97 S. 2 f.). Die Anklageschrift fuhrt weitere Verletzun-

gen wie z.B. BlutergUsse auf, welche der Privatklager im Rahmen der wechselsei-



tigen tatlichen Auseinandersetzung erlitten habe, welche aber weder lebensge-
fahrlich gewesen seien, noch zu einem bleibenden Nachteil gefuhrt hatten

(Urk. 97 S. 3). Dem Beschuldigten wird der Vorwurf gemacht, er habe durch seine
aktive Beteiligung in der Absicht gehandelt, an dieser gewalttatigen Auseinander-
setzung teilzunehmen, wobei sein Verhalten eine blosse Abwehrhandlung tber-
stiegen habe und er bei seinem Schlag mit dem Kantholz gegen den Kopf des
Privatklagers um die moglicherweise Herbeifuhrung schwerer und lebensgefahrli-
cher Kopfverletzungen gewusst habe und diese Folgen gewollt, bzw. zumindest in
Kauf genommen habe (Urk. 97 S. 3).

1.3. Dass der Privatklager im Rahmen der wechselseitigen tatlichen Auseinan-
dersetzung die in der Anklage umschriebenen Verletzungen erlitt und sich in un-
mittelbarer Lebensgefahr befand, wird von keiner Seite bestritten. Die Verlet-
zungsfolgen werden insbesondere belegt durch den arztlichen Befund vom

4. Januar 2018 der Klinik fur Traumatologie des Universitatsspitals Zurich, wo der
Privatklager auf der Intensivstation behandelt wurde (Urk. 12/3), und dem Gutach-
ten des IRMZ vom 9. Januar 2018 (Urk. 12/4). Im Ubrigen kann zum Inhalt der
medizinischen Befunde auf die zusammenfassenden Ausfihrungen der Vo-
rinstanz verwiesen werden (Urk. 97 S. 9 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO).

2. Standpunkt des Beschuldigten / Beweisthema

2.1. Der Beschuldigte bestreitet, die ihm vorgeworfene Tathandlung vorgenom-
men zu haben, d.h. mit dem Kantholz auf den Kopf des Privatklagers geschlagen
und dadurch dessen schwere Verletzungen verursacht zu haben. Dabei raumt er
durchaus ein, das Kantholz behandigt und einmal auf den Privatklager einge-
schlagen zu haben, gab aber schon im Untersuchungsverfahren Gber alle Einver-
nahmen hinweg konstant an, diesen dabei irgendwo am Riicken getroffen zu ha-
ben, bzw. irgendwo in der Mitte beim Schulterblatt (Urk. 5/1 S. 1 ff.; Urk. 5/2 S. 4
ff.; Urk. 5/3 S. 2; Urk. 10/1 S. 10 ff.). Er sei sich ganz sicher, dass er ihn nicht am
Kopf getroffen habe, weil er wisse, dass dies zu schlimmen Verletzungen fluhren
konne (Urk. 5/2 S. 6). Gemass dem Beschuldigten sei es jedenfalls nicht so ge-
wesen, dass der Privatklager wegen seines Schlages K.O. gegangen sei. Er habe

schon fest zugeschlagen, aber auf den Rucken. Der Privatklager sei nicht wegen



ihm, sondern aufgrund des mit Schwung ausgefuhrten Faustschlags von H.
zu Boden gegangen, wobei er nach hinten gefallen sei. Ware sein Schlag mit dem
Kantholz die Ursache gewesen, dass der Privatklager zu Boden ging, musste er
laut dem Beschuldigten aber nach vorne gefallen sein (Urk. 5/1 S. 2, f.; Urk. 5/2
S. 4, 6; Urk. 5/3 S. 2; Urk. 10/1 S. 12). Im Rahmen der Befragung durch die Vo-
rinstanz an der Hauptverhandlung vom 17. Januar 2019 bestatigte der Beschul-
digte im Wesentlichen seine bisherigen Aussagen. Auf die Frage, weshalb er den
Privatklager mit dem Kantholz geschlagen habe, gab er an, diesen zuerst von hin-
ten gegen den Ricken geboxt zu haben, damit dieser nicht weiter auf H._
losgehen konne. Dieser Schlag habe aber keine Wirkung erzielt. Um den Privat-
klager zu stoppen, habe er dann zum Kantholz gegriffen und auf den Ricken des
Privatklagers geschlagen, mit der Absicht, diesen in einen "Schockzustand" zu
schlagen, damiter H._ loslasse (Prot. | S. 12). Er habe den Schlag mit
Schwung von oben nach unten ausgefuhrt (Prot. | S. 22). Er wisse, dass er den
Privatklager am Rucken getroffen habe. Er kdnne sich nicht vorstellen, ihn in dem
Moment auf den Kopf geschlagen zu haben, da der Privatklager ein Kollege von
ihm gewesen sei und er ihn nicht ernsthaft habe verletzen wollen (Prot. | S. 14).
Auch vor der hiesigen Berufungskammer blieb der Beschuldigte bei dieser Dar-
stellung (Prot. Il S. 19 ff., 26 ff.). Er bestatigte namentlich seine Aussage, wonach
er den Privatklager mit dem Schlag habe davon abhalten wollen, weiter auf

H.  loszugehen und er das Kantholz genommen habe, weil der Privatklager
viel grosser gewesen sei als er selbst (Prot. 11 S. 20 1., S. 27 ff., S. 32). Er bekraf-
tigte erneut, dass der Privatklager mit H._ am Kampfen gewesen sei und
nach seinem Schlag mit dem Kantholz noch einen Faustschlagvon H.__ er-
halten habe, und erst infolge dessen "wie ein Brett" umgefallen resp. nach hinten
auf den Boden gefallen sei (Prot. Il S. 23). Im weiteren sagte er vor der hiesigen
Kammer, das abgebrochene Kantholz, das er in der Hand gehalten habe, ins Ge-
blsch geworfen und den anderen Teil beim Privatklager am Boden liegen gese-
hen zu haben, aber erst nachdem der Privatklager bereits am Boden gelegen ha-
be (Prot. Il S. 24 1.).

2.2. Der Verteidiger des Beschuldigten wendet zusammengefasst zur Hauptsa-

che ein, dass selbst die Annahme eines Schlages mit dem Kantholz gegen den



Kopf des Privatklagers keinerlei Riickschlisse darauf zulasse, dass auch die re-
sultierenden Verletzungen am Kopf des Privatklagers von einem solchen Schlag
des Beschuldigten stammen mussten (Urk. 121 S. 19). Er macht insbesondere
geltend, auf das Gutachten des IRMZ vom 9. Januar 2018 kdnne nicht abgestellt
werden, da es zu ungenau sei und im Ubrigen die "Hutkrempenregel" véllig aus-
ser Acht gelassen und auch nicht besprochen habe, weshalb sie allenfalls nicht
zur Anwendung kommen solle. Dabei sei die "Hutkrempenregel" im vorliegenden
Fall sehr wohl anzuwenden, was dazu flhre, dass grundsatzlich davon ausge-
gangen werden musse, dass die Verletzungen, die beim Privatklager festgestellt
worden seien, einer Sturzverletzung und nicht einer Schlagverletzung zuzuschrei-
ben seien (Urk. 121 S. 8, 12). Am Tatort gebe es gleich neben dem etwas aufge-
brochenen Asphalt eine Steinkante zum Rasen hin, welche eine Sturzverletzung
plausibel machen wirde, wenn man riickwarts darauf stirzen wirde (Urk. 121

S. 9). Die Hutkrempenregel sage, dass grundsatzlich eine Verletzung unterhalb
der gedachten Hutkrempe auf einen Sturz zurickzuflhren sei. Die hier relevante
Verletzung des Privatklagers befinde sich weit unter einer solchen Hutkrempe,
sogar ganz unten am Ende des Schadels, kurz bevor der Schadel in den Hals o-
der Nacken ubergeht. Dort komme man mit einem Schlag eigentlich sowieso fast
nicht hin und speziell nicht, wenn die Person eine Jacke mit einem Kragen trage.
Der Ort der Verletzung deute also ebenfalls klar auf eine Sturzverletzung hin
(Urk. 121 S. 20). Aus der Bildermappe des IRMZ sehe man eine Art Bruchlinie,
die gemass IRMZ von den Dimensionen zum Kantholz passen wurde. Schaue
man das Bild gut an, so sehe man, dass der Impact so gewesen sein musse,
dass, wenn es das Kantholz gewesen ware, dieses vertikal zur Kérperachse und
mit dem Ende des Holzes in den Schadel eingedrungen sein misste. Ware das
Holz von der Seite mit dem Schadel zusammengeprallt, so hatte es einen ande-
ren Bruch mit anderen Bruchlinien geben mussen, namlich horizontal ausgerich-
tet. Im Bild 1 sei zu sehen, dass die Breite der Bruchlinie 4,71 cm betrage. Das
werde auch im eigentlichen Gutachten so gesagt. Wenn die Breite 4,7 cm messe
und das zum Kantholz passen solle, musse logischerweise das Kantholz vertikal
(wie in der Verlangerung der Wirbelsaule) gegen den Kopf geprallt sein (Urk. 121

S. 23 f.). Das Kantholz sei nicht aus massivem Holz und ausserdem in seiner



Stabilitat beeintrachtigt gewesen, da in der Mitte ein Loch gebohrt gewesen sei,
wo ungefahr das Holz ja dann auch zerbrochen sei. Ein solcher Vorgang, dass
das Holz nach einem Schlag gegen den Rucken zerbreche, sei auch physikalisch
wesentlich nachvollziehbarer, als dass Holz und Schadel bei einem Impact zer-
brachen. Nach den Regeln der Physik zerbreche in aller Regel bei einem Impact
zwischen zwei Gegenstanden der schwachere Gegenstand und nicht beide
gleichzeitig (Urk. 121 S. 24). Die Verteidigung macht einen Alternativsachverhalt
geltend, indem sie ausfuhrt, nach dem Schlag auf den Ricken und dem Zerbre-
chen des Holzes falle dieses nun logischerweise zu Boden und bleibe dort auf
dem Asphalt liegen. Wenig spater sturze der Privatklagervon H.__ mit der
Faust im Gesicht getroffen rickwarts zu Boden und falle mit dem Kopf unge-
bremst auf ein Stlick des auf dem Boden liegenden Kantholzes, und zwar vertikal
auf das Ende des Holzes. Dabei komme es zur Fraktur des Schadels. Bei einem
solchen Ablauf der Vorgange lasse sich praktisch alles vereinbaren (Urk. 121

S. 24). Als Eventualvariante ware selbst dann ein Sturz auf das vorgangig zerbro-
chene Holzstlck eine plausible Erklarung, wenn man von einem Schlag auf den
Kopf ausginge, denn selbst ein solcher Schlag hatte aus den genannten Griinden
nicht zu einem Schadelbruch wie vorliegend gefuhrt (Urk. 121 S. 26). Ausserdem
macht die Verteidigung geltend, es gebe grosse Zweifel daran, ob die Zeugin
J.__ vonihrer Position aus die Vorfalle Uberhaupt und wenn ja, dann richtig
habe sehen kénnen. Von ihrem Standort (entweder auf dem "Balkon" oder von
der zur Wohnung fuhrenden Aussentreppe) habe sie keine Sicht auf den Tatort
gehabt, welcher sich aus ihrer Sicht "links um die Ecke" der Hausfasse befunden
habe. Zur Klarung werde der von der Vorinstanz abgelehnte Beweisantrag auf

Durchfihrung eines Augenscheins erneut gestellt (Urk. 121 S. 15 ff., 26 f.).

3. Rickweisungsantrag / Anklageerganzung

3.1. Der Privatklager macht in seinem Antrag auf Ruckweisung der Anklage im
Wesentlichen geltend, es liege durch das Zweitgutachten ein neues Beweiser-
gebnis vor, wonach es nicht mdglich sei, dass seine Kopfverletzung direkt durch
den Schlag des Beschuldigten mit dem Kantholz entstanden sei. Erstellt sei, dass

der Schlag mit dem Kantholz sehr stark gewesen und auf den Ricken des Privat-



klagers erfolgt sei. Unmittelbar nach dem Schlag sei der Privatklager aufgrund
dieses Schlages zusammengesackt bzw. zu Boden gefallen und liegen geblieben
(Urk. 192 S. 1). Deshalb sei in Anwendung von Art. 329 Abs. 2 StPO in Verbin-
dung mit Art. 379 StPO, allenfalls Art. 333 Abs. 1 StPO, die Anklage zur Anpas-
sung des Sachverhalts an das neue Beweisergebnis an die Anklagerin zurtickzu-
weisen und das Verfahren gegebenenfalls zu sistieren. Erst bei Vorliegen der an-
gepassten Anklage werde daruber zu befinden sein, ob der Beschuldigte gestutzt
auf die neue Anklage der schweren Korperverletzung schuldig zu sprechen sei
(Urk. 192 S. 2). Im Ubrigen halt der Privatklager fest, dass seines Erachtens auch
unter Berucksichtigung des neuen Beweisergebnisses die objektiven und subjek-
tiven Tatbestandsmerkmale der schweren Korperverletzung erflllt seien. So sei
insbesondere die Kausalitat zwischen dem (starken) Schlag mit dem Kantholz
und den beim Sturz aufgrund dieses Schlages erlittenen Verletzungen zu bejahen
(Urk. 192 S. 2). Bei dieser Auffassung blieb der Privatklager auch nach Kenntnis
der Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft und des Beschuldigten (Urk. 199;
Prot. Il S. 118).

3.2. Die Staatsanwaltschaft macht zusammengefasst zum einen geltend, ge-
mass Art. 333 Abs. 1 StPO sei zur Anklageerganzung keine Ruckweisung an die
Staatsanwaltschaft notwendig. Zum anderen lasse sich aufgrund der drei ver-
schiedenen Sachverhaltsschilderungen der beiden Gutachter und der Zeugin kein
gesicherter Tatablauf und damit kein anklagegenligender Sachverhalt erstellen,
da die Umstande, wie der Geschadigte zu Boden sturzte und mit dem Hinterkopf
aufprallte, nach wie vor unklar seien (Urk. 195 S. 2). Auch konne selbst nach der
Sachdarstellung des Privatklagers nicht von einem (Eventual-)Vorsatz bezuglich
einer schweren Korperverletzung ausgegangen werden, zumal nicht behauptet
werden kdnne, dass der Beschuldigte bei dem angeblichen Schlag mit dem Kant-
holz gegen den Rucken eines jungen Mannes, der bis zu diesem Zeitpunkt einen
sicheren Stand gehabt habe und weder stark alkoholisiert noch benommen gewe-
sen sei, habe damit rechnen missen, dass dieser zu Boden fallt und den Kopf ir-
gendwo an einem geformten Gegenstand anschlagen und sich eine schwere
Kopfverletzung zuziehen konnte (Urk. 195 S. 2; Prot. Il S. 118 1.).



3.3. Der Beschuldigte stellt sich einerseits auf den Standpunkt, der Antrag des
Privatklagers, der Uber sieben Monate nach der Zustellung des Gutachtens zur
Stellungnahme und sehr kurz vor der angesetzten (letzten) Verhandlung gestellt
worden sei, sei trélerisch und deshalb nicht zu héren (Urk.196 S. 2). Andererseits
bestreitet der Beschuldigte mit Hinweisen auf Ausfihrungen des Zweitgutachters
zum Masseschwerpunkt des Kantholzes, der moglichen Energietbertragung und
des Zerbrechens des Holzes beim Schlag, dass es sich um einen starken Schlag
gehandelt habe und dass der Privatklager aufgrund dieses Schlages zusammen-
gesackt sei. Im Gegenteil sei der Privatklager wegen des Faustschlages von
H.__ "k.0." gegangen (Urk. 196 S. 4 f.). Es bestehe somit keinerlei Anlass,
von einem strafrechtlich relevanten Verhalten des Beschuldigten zulasten des
Privatklagers auszugehen. Art. 333 und Art. 329 Abs. 2 StPO kamen nicht zur
Anwendung, denn der in der Anklage umschriebene Sachverhalt erfille nicht ei-
nen anderen Straftatbestand, sondern der Sachverhalt habe sich nicht erstellen
lassen, was eine komplett andere Sache sei. Zu einer Ruckweisung an die
Staatsanwaltschaft konne es nach Lehre und Rechtsprechung nicht kommen
(Urk. 196 S. 5; Prot. 11 S. 119 f.).

3.4. Zum Ruckweisungsantrag des Privatklagers ist Folgendes festzuhalten: So-
weit sich dieser auf ein angebliches Beweisergebnis stutzt, wonach das Vierkant-
holz den Beschuldigten nicht am Kopf, sondern am Ricken traf, beschlagt dieser
Einwand die Beweiswurdigung und nicht die Frage nach einer Anklageerganzung
oder Ruckweisung. Ob von der Pramisse des Privatklagers auszugehen ist, be-
schlagt das Tatsachenfundament, worlber im Rahmen der Sachverhaltserstel-

lung zu entscheiden ist.

3.5. Soweit sich der Privatklager in seinem Rickweisungsantrag auf Art. 329
Abs. 2 StPO stltzt, verkennt er, dass diese Bestimmung nur Anklageerganzungen
im Rahmen des erstinstanzlich fixierten Verfahrensgegenstandes erlaubt

(BGE 147 IV 167 E. 1.3). Das ist hier nicht der Fall, da dem Beschuldigten auch
erstinstanzlich lediglich der Sachverhalt gemass Anklageschrift vorgeworfen wur-
de und sich diesbezliglich weder Nachbesserungen hinsichtlich der Anforderun-

gen an den Inhalt einer Anklageschrift im Sinne von Art. 325 StPO oder der Ak-



tenfUhrung noch Beweiserganzungen aufdrangen. Soweit der Privatklager seinen
Ruckweisungsantrag auf Art. 333 Abs. 1 StPO stutzt, ist er darauf hinzuweisen,
dass diese Bestimmung dem Berufungsgericht in Verbindung mit Art. 379 StPO
zugesteht, der Staatsanwaltschaft Gelegenheit zu geben, die Anklage zu andern,
wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt
einen anderen (Umqualifizierung) oder — bei echter Konkurrenz — einen zusatzli-
chen Straftatbestand erfullen konnte, die Anklageschrift dafur aber den gesetzli-
chen Anforderungen nicht entspricht. Auch hier zielt gemass Rechtsprechung des
Bundesgerichts die Uberweisung an die Staatsanwaltschaft nicht darauf ab, wei-
tere, bisher nicht verfolgte Tatvorgange zu erfassen (BGE 147 IV 167 E. 1.4). Die
Frage, ob der Schlag mit dem Vierkantholz gegen den Kopf oder gegen den Ru-
cken des Privatklagers erfolgte, ist wie gesagt im Rahmen des Beweisverfahrens
zu klaren. Sollte der Schlag gegen den Riicken als ursachlich fur den Sturz des
Privatklagers erstellt werden, kdme eine Uberweisung an die Staatsanwaltschaft
hinsichtlich einer Anklageanderung — allenfalls betreffend einer fahrlassigen Kor-
perverletzung — in Frage. Auch dies ist jedoch erst aufgrund des Beweisergebnis-
ses zu entscheiden. Eine Rickweisung bereits vor Prifung der Beweislage ver-

bietet sich angesichts dieser Ausgangslage.

4. Beweisthema

Es ist mithin dem angeklagten Lebenssachverhalt folgend rechtsgentigend zu er-
stellen, dass der Schlag mit dem Kantholz den Privatklager am Hinterkopf, und
nicht etwa (nur) am Rulcken, dergestalt traf, dass er die festgestellten Verletzun-
gen, insbesondere den komplizierten Impressionsbruch (Eindellungsbruch) der
Schadelbasis am Hinterhauptbein rechts mit Einblutungen ins angrenzende Hirn-
gewebe (Urk. 12/4 S. 7; Urk. 122/1 [Bildmappe des IRMZ zur forensisch-

radiologischen Zweitbefundung]) zur Folge hatte.

5.  Vorbemerkungen

5.1. Nach dem im Strafprozess geltenden Untersuchungsgrundsatz gemass
Art. 6 StPO haben die Strafbehdrden von Amtes wegen alle fur die Beurteilung

der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen abzuklaren
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(Abs. 1). Dabei sind die belastenden und entlastenden Umstande mit gleicher
Sorgfalt zu untersuchen (Abs. 2). Der Untersuchungsgrundsatz gilt nicht nur far
die Strafverfolgungsbehoérden, sondern auch fur die Gerichte (BGE 140 1V 196

E. 4.4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_574/2021 vom 22. November 2021 E. 1.2;

je mit Hinweisen).

5.2. Das Gericht wurdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfah-
ren gewonnenen Uberzeugung (Art. 10 Abs. 2 StPO). Nach dem in Art. 10 Abs. 3
StPO verankerten und aus der Verfassung fliessenden Grundsatz der Unschulds-
vermutung ("in dubio pro reo"; Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK) geht das
Gericht von der fur die beschuldigte Person gunstigeren Sachlage aus, wenn un-
uberwindliche Zweifel daran bestehen, dass die tatsachlichen Voraussetzungen
der angeklagten Tat erflllt sind. Der Grundsatz verbietet es, bei der rechtlichen
Wirdigung eines Straftatbestands von einem belastenden Sachverhalt auszuge-
hen, wenn nach objektiver Wurdigung der gesamten Beweise ernsthafte Zweifel
bestehen, ob sich der Sachverhalt tatsachlich so verwirklicht hat, oder wenn eine
fur die beschuldigte Person gunstigere Tatversion vernunftigerweise nicht ausge-
schlossen werden kann. Eine einfache Wahrscheinlichkeit gentigt somit nicht. Auf
der anderen Seite kann auch keine absolute Gewissheit verlangt werden; abstrak-
te und theoretische Zweifel sind kaum je ganz auszuraumen (BGE 144 IV 345
E.2.2;138 IV 74 E. 7; Urteil 6B_824/2016 vom 10. April 2017 E. 13.1, nicht publ.
in: BGE 143 IV 214).

5.3. Liegen keine direkten Beweise vor, ist nach der Rechtsprechung auch ein
indirekter Beweis zulassig. Beim Indizienbeweis wird aus bestimmten Tatsachen,
die nicht unmittelbar rechtserheblich, aber bewiesen sind (Indizien), auf die zu
beweisende, unmittelbar rechtserhebliche Tatsache geschlossen. Der Indizien-
beweis ist dem direkten Beweis gleichwertig. Eine Mehrzahl von Indizien, welche
fur sich allein betrachtet nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf eine be-
stimmte Tatsache oder Taterschaft hindeuten und insofern Zweifel offen lassen,
kénnen in ihrer Gesamtheit ein Bild erzeugen, das den Schluss auf den vollen
rechtsgenugenden Beweis von Tat oder Tater erlaubt (Urteile des Bundesgerichts
6B_1302/2020 vom 3. Februar 2021 E. 1.2.3, nicht publ. in: BGE 147 IV 176;
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6B_902/2019 vom 8. Januar 2020 E. 2.2.1; 6B_811/2019 vom 15. November
2019 E. 1.3; je mit Hinweisen). Der Grundsatz "in dubio pro reo" als Entscheidre-
gel verlangt nicht, dass bei sich widersprechenden Beweismitteln unbesehen auf
den fur den Angeklagten glnstigeren Beweis abzustellen ist. Die Entscheidregel
kommt nur zur Anwendung, wenn nach erfolgter Beweiswirdigung als Ganzem
relevante Zweifel verbleiben (BGE 144 |V 345 E. 2.2.3.2; Urteile des Bundesge-
richts 6B_1019/2021 vom 8. Dezember 2021 E. 1.3.3; 6B_1302/2020 vom 3. Feb-
ruar 2021 E. 1.2.3, nicht publ. in: BGE 147 IV 176; je mit Hinweisen).

5.4. Zieht das Gericht mangels eigener Fachkenntnis eine sachverstandige Per-
son bei, ist es bei der Wurdigung des Gutachtens grundsatzlich frei. Ob das Ge-
richt die in einem Gutachten enthaltenen Erdrterungen fur Uberzeugend halt oder
nicht und ob es dementsprechend den Schlussfolgerungen der Experten folgen
will, ist mithin eine Frage der Beweiswurdigung. Die Beweiswurdigung und die
Beantwortung der sich stellenden Rechtsfragen sind Aufgabe des Gerichts. Nach
dem Grundsatz der freien Beweiswurdigung entscheiden die Organe der Straf-
rechtspflege frei von Beweisregeln und nur nach ihrer persénlichen Ansicht auf-
grund gewissenhafter Prifung dartber, ob sie eine Tatsache flir erwiesen halten
(vgl. Art. 10 Abs. 2 StPO). Das Gericht ist somit nicht an den Befund oder die
Stellungnahme des Sachverstandigen gebunden. Es hat vielmehr zu prifen, ob
sich aufgrund der tUbrigen Beweismittel und der Vorbringen der Parteien ernsthaf-
te Einwande gegen die Schllssigkeit der gutachterlichen Darlegungen aufdran-
gen. Auch wenn das gerichtlich eingeholte Gutachten grundsatzlich der freien
Beweiswurdigung unterliegt, darf das Gericht in Fachfragen nicht ohne triftige
Grunde von ihm abrtucken und muss Abweichungen begrinden. Auf der anderen
Seite kann das Abstellen auf eine nicht schllissige Expertise bzw. der Verzicht auf
die gebotenen zusatzlichen Beweiserhebungen gegen das Verbot der willkurli-
chen Beweiswurdigung (Art. 9 BV) verstossen (BGE 142 IV 49 E. 2.1.3; 141 IV
369 E. 6.1; 136 11 539 E. 3.2; je mit Hinweisen).

Erscheint dem Gericht die Schlussigkeit eines Gutachtens in wesentlichen Punk-
ten zweifelhaft, hat es nétigenfalls erganzende Beweise zur Klarung dieser Zwei-

fel zu erheben. Ein Gutachten stellt namentlich dann keine rechtsgenugliche
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Grundlage dar, wenn gewichtige, zuverlassig begrindete Tatsachen oder Indizien
die Uberzeugungskraft des Gutachtens ernstlich erschittern. Das trifft etwa zu,
wenn der Sachverstandige die an ihn gestellten Fragen nicht beantwortet, seine
Erkenntnisse und Schlussfolgerungen nicht begriindet oder diese in sich wider-
spruchlich sind oder die Expertise sonst wie an Mangeln krankt, die derart offen-
sichtlich sind, dass sie auch ohne spezielles Fachwissen erkennbar sind

(BGE 141 IV 369 E. 6.1 mit Hinweis).

5.5. Auf die einzelnen Beweismittel wird in den nachfolgenden Erwagungen —
soweit fUr die Urteilsfindung relevant — zurtickzukommen sein. Dabei ist schon an
dieser Stelle festzuhalten, dass aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehors zwar
die Pflicht zur Bertcksichtigung rechtzeitig und formrichtig gestellter Beweisantra-
ge folgt, dies indessen nicht bedeutet, dass samtliche angebotenen Beweise ab-
genommen werden mussen. Auch auf die Argumente des Beschuldigten oder
dessen Verteidigung ist im Rahmen der nachstehenden Erwagungen einzugehen.
Dabei muss sich das Gericht nicht ausdricklich mit jeder tatsachlichen Behaup-
tung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen; vielmehr kann es sich
auf die fur die Entscheidfindung wesentlichen Gesichtspunkte beschranken (Urteil
des Bundesgerichts 6B_259/2017 vom 21. Dezember 2017 E. 1.2 mit Hinweisen).

6. Tatort und Tathandlung

6.1. Aus den vom Forensischen Institut Zirich (FOR) durch die erkennende
Kammer beigezogenen Fotos (Urk. 128), der Fotodokumentation des FOR betref-
fend die Tatortlichkeit und das Tatmittel (Urk. 132) und dem von der Berufungs-
kammer am 24. Marz 2021 durchgeflhrten Augenschein sowie den damit tber-
einstimmenden, authentischen, detaillierten und absolut glaubhaften Aussagen
der Zeugin J. _ anlasslich dieses Augenscheins ergibt sich zweifelsfrei, dass
sich das Tatgeschehen auf den o6ffentlichen Parkplatzen vor dem Treppenaufgang
zur katholischen Kirche zugetragen hat und der Privatklager schliesslich neben
dem letzten seitlichen Parkfeld im Bereich vor der Treppe zur Kirche auf dem Bo-
den lag, wie sich bereits aus der Hinterlassenschaft des Rettungseinsatzes ergibt
(Urk. 132 S. 10-14 [Aufnahmen FOR]; 153/1-3 [Augenschein-Fotos]; Prot. Il S. 53;
Urk. 11/1 S. 1; Urk. 11/2S. 3 [J._____ ). Die ebenfalls mit den bisherigen Aussa-
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gen ubereinstimmenden Angaben der Zeugin anlasslich des Augenscheins Uber-
zeugen auch dahingehend, dass sie sowohl vom Treppenaufgang zur Wohnung
ihrer Eltern als auch vom anschliessenden "Balkon" aus das Tatgeschehen ohne
Einschrankung durch die nahere Umgebung beobachten konnte (Urk. 153/5-8;
Prot. Il S. 54 1.).

6.2. Die Zeugin schilderte und demonstrierte anlasslich des Augenscheins, wie
aus ihrer Sicht der Beschuldigte, der Privatklager und der mit diesem von vorne
kampfende Dritte (sc. H.___ ) positioniert waren und bekréaftigte ihre Aussage,
dass der Beschuldigte von hinten mit dem Kantholz gegen den Privatklager
schlug, wahrend dieser mit seinem Gegenuber mit Fausten kampfte (Prot. Il

S. 52 ff., 55-58; Urk. 11/1 S. 1; Urk. 11/2S.5[J.____ 1; Urk. 153/9,153/10,
153/12 [Augenschein-Fotos]). Auf dem Augenschein-Foto wird zudem — in Uber-
einstimmung mit den Aussagen der Zeugin anlasslich des Augenscheins (Prot. Il
S. 58) — zweifelsfrei festgehalten, wie der Beschuldigte das Vierkantholz am einen
Ende unten gehalten und das Holzstlick schrag gegen den Kopf des Privatklagers
gefuhrt haben soll, indem die Zeugin den Vorgang mit dem Prasidenten als Opfer
nachstellte (Urk. 153/12). Dabei gilt es anzumerken, dass die Kérpergrossen der
Zeugin und des Prasidenten nicht mit den tatsachlichen Akteuren Ubereinstim-
men. Tatsachlich ist der Privatklager rund 20 cm grésser als der Beschuldigte
(Prot. Il S. 58). Mit dieser Aussage und Demonstration deckt sich bereits die aller-
erste gegenuber der Kantonspolizei deponierte Aussage der Zeugin, wonach der
Mann von hinten mit der Holzlatte gekommen sei und "ihm auf den Kopf von hin-
ten" geschlagen habe (Urk. 11/1 S. 3 F/A 13). Die Zeugin gab auch in den weite-
ren Befragungen eindeutig an, dass der Beschuldigte den Privatklager auf den
Kopf geschlagen (Urk. 11/2 S. 3 F/A 10), bzw. am Kopf getroffen habe (Urk. 11/2
S. 6 F/A 30). Die Zeugin verneint sodann in der staatsanwaltschaftlichen Einver-
nahme die Frage, ob der Beschuldigte das Opfer am Rucken getroffen habe, und
erganzt, das habe sie nur von einer Kollegin so gehdrt, sie habe es nicht gesehen
(Urk. 11/2S.6 F/A 32i.V. m. 11/2 S. 9 F/A 67). Konfrontiert mit dieser Angabe
vom Hdérensagen einer Kollegin betreffend einen Schlag auf den Riicken, bekraf-
tigte die Zeugin im Berufungsverfahren ohne Zogern und Zweifel, dass sie selbst

gesehen habe, dass der Schlag auf den Kopf gegangen sei, da sei sie sich sicher
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(Prot. I S. 60 f.; 61). Die Zeugin bestatigte auch ihre bereits friher gemachte
Aussage, dass sie sich ganz sicher sei, dass der Schlag mit dem Kantholz von
oben nach unten gefuhrt worden sei (Prot. I S. 58, 60, 61). Die Zeugin sagte des
Weiteren aus, der Privatklager sei dort vor Ort zu Boden gegangen und habe sich
nachher nicht mehr bewegt, auch hatten sie ihn nicht mehr bewegt, hochstens in
Seitenlage gebracht (Prot. Il S. 60). Die Zeugin verneint sodann eindeutig und
zweifelsfrei, dass sich der Privatklager an der vom Beschuldigten gezeigten Stel-
le, welche vom Treppenaufgang und vom Balkon her nicht einsehbar ist, befun-
den haben soll (Prot. Il S. 61 f.; [Augenschein-Foto] Urk. 153/13; Urk. 122/2 [Fo-
tos des Beschuldigten vom Tatort]).

6.3. An der Glaubhaftigkeit der Aussagen der Zeugin bestehen keinerlei Zweifel,
nicht nur, weil sie konstant und deckungsgleich mit dem bisher Deponierten aus-
sagte, sondern auch, weil ihre Angaben mit der Schilderung des Geschehens sei-
tens des Beschuldigten und der Ubrigen Beteiligten Ubereinstimmen und sodann
von den objektiven Beweismitteln in Bezug auf den Ort des Tatgeschehens ge-
stltzt werden. Es ist somit als erstellt der rechtlichen Wardigung zugrunde zu le-
gen, dass der Beschuldigte mit dem Vierkantholz von hinten an den ihm gegen-
Uber viel grosseren Privatklager herantrat, dermit H.___ in einen Faustkampf
verwickelt war, und dem Privatklager das Vierkantholz von oben nach unten ge-
gen den Kopf schlug. Dabei brach dieses im Bereich der in der Mitte befindlichen
Lochbohrung entzwei (siehe asserviertes Kantholz sowie Fotos Urk. 132 S. 15).
Die eine Halfte fiel zu Boden und die andere Halfte, die der Beschuldigte in der
Hand gehalten hatte, wurde von diesem weggeworfen, aber nachher wieder an
den Tatort geholt, wie sich ebenfalls aus den Ubereinstimmenden und unbestritte-
nen Aussagen der Beteiligten ergibt (Urk. 11/1 S. 2; Urk. 11/2 S. 4; Urk. 11/6 S. 2;
Urk. 11/7 S. 2).

7. Ursache der lebensgefahrlichen Kopfverletzung des Privatklagers

7.1. Gemass Gutachten des IRMZ vom 9. Januar 2018 seien alle Verletzungen

am Hinterkopf Folgen stumpfer und tangential-schirfender Gewalteinwirkung und
hinsichtlich ihres Entstehungszeitraums mit dem Tatzeitpunkt vereinbar. Die nach

innen verschobenen Bruchstiicke des Hinterhauptbeins rechts stellten die Stelle
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der direkten Gewalteinwirkung bzw. des Hauptimpacts (hauptsachliche Gewalt-
einwirkung; Coup- bzw. Stoss-Verletzung) dar. Die kleinen Blutungen im Stirnhirn-
lappen links seien dabei vereinbar mit einer sog. Contre-Coup-Verletzung (Ge-
genstoss-Verletzung; Urk. 12/4 S. 7). Das Gutachten halt weiter fest, dass es sich
bei Impressionsbrichen nicht um eine Folge eines Sturzes in einem ebenen
Raum, sondern vielmehr um eine sehr kraftige umschriebenen Gewalteinwirkung
wie nach einem Schlag mit einem Gegenstand handle. Obwonhl ein Sturz mit Auf-
prall des Hinterkopfes auf eine hervorstehende Struktur, z.B. einen Stein, im vor-
liegenden Fall zwar moglich und nicht auszuschliessen sei, passten die in der
Bildgebung (CT) gemessenen Dimensionen des Bruches sehr gut zu den Massen
des Kantholzes (Hohe und Breite jeweils ca. 4 cm, Diagonale des Querschnitts
ca. 5,7 cm), so dass aus rechtsmedizinischer Sicht im vorliegenden Fall als Ver-
letzungsursache ein Schlag mit dem Kantholz im Vordergrund stehe (Urk. 12/4
S.7f).

7.2. Die Gutachterin Dr. med. C. erlduterte als Sachverstandige dieses von
ihr zu verantwortende Gutachten des IRMZ vom 9. Januar 2018 (Urk. 12/4) auf

Anordnung des Gerichts mundlich im Rahmen der Fortsetzung der Berufungsver-
handlung (Urk. 123; Prot. Il S. 65 ff.). Obwohl die Gutachterin das asservierte Ori-

ginal-Kantholz (in zwei Teilen) bislang nie direkt gesehen und auch nie in den

Handen gehalten hatte (Prot. Il S. 71), bejahte sie in der Berufungsverhandlung
vom 24. Marz 2021 die entsprechende Frage, dass das Kantholz hart und schwer
genug sei, um damit jemandem den Schadel einzuschlagen (Prot. Il S. 70 f.).
Nachdem ihr das Kantholz in der Verhandlung in die Hand gegeben worden war,
erklarte sie, sie bleibe bei ihrer Einschatzung (Prot. Il S. 71). Die Gutachterin fuhr-
te zusammengefasst im Wesentlichen aus, es liege eine Stossverletzung am Hin-
terkopf rechts und eine Gegenstossverletzung am linken Stirnlappen vor, welche
grundsatzlich typische Verletzungen fur Sturze seien, da fur solche Verletzungen
eine enorme Krafteinwirkung notwendig sei. Nichtsdestotrotz sei dies angesichts
der Lokalisation vor allem der Fraktur unterhalb der prominenten Knochenvorwol-
bung im Bereich der Mitte der Aussenflache des Hinterkopfes sowie aufgrund der
Form und der Dimensionen der Impressionsfraktur aus ihrer Sicht nicht typisch fur

eine sturzbedingte Genese. Es lage eine kraftig umschriebene Einwirkung vor,
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wobei als Ursache flr diese Verletzung flr sie auch heute noch eine Einwirkung
mit einem Gegenstand — auch mit einem Gegenstand wie dem vorliegenden
Kantholz — im Vordergrund stehe (Prot. Il S. 75). Der vermeintliche Schlag mit
dem Kantholz gegen den Hinterkopf sei flr sie aufgrund der Lokalisation der Ver-
letzung am ehesten bei einer Korperhaltung des Privatklagers in einer gebuckten
Haltung mit nach vorne gebogenem Nacken entstanden, wobei der Schlag am
ehesten von vorne gekommen sein durfte (Prot. Il S. 75). Auf Nachfrage, ob die
Ausflhrungen richtig verstanden wurden, bekraftigte die Sachverstandige, dass
das Verletzungsbild nicht zu einem Schlag von einer Person passe, die hinter
dem Privatklager gestanden sei und ihres Erachtens der Schlag von vorne uber
den Kopf hinweg erfolgt sein musse (Prot. Il S. 76). Auf Ersuchen des Gerichts
demonstrierte die Sachverstandige mittels dem von ihr anhand der Akten nachge-
fertigten Kantholz und unter Mithilfe der Weibelin, wie der Schlag ihrer Ansicht
nach erfolgt sein miusse, was mittels Fotos festgehalten wurde (Prot. Il S. 76 ff.;
Urk. 156/1-2). Die Sachverstandige erlauterte weiter, dass es ein Stoss, ahnlich
eines Billard-Stosses, mit dem flachen Ende des Kantholzes gegen den Kopf ge-
wesen sein musste, wenn der Tater von hinten gekommen ware (Prot. Il S. 77,
85; Urk. 156/3-4). Auf die Frage, wie es bei einem Sturz auf das am Boden lie-
gende Kantholz aussehe, sagte die Sachverstandige aus, das passe bei diesem
Kantholz auch nicht, da man auch hier an einer anderen Stelle mit dem Kopf auf-
schlagen wirde als an jener, an der die Verletzung beim Privatklager festgestellt
worden sei (Prot. Il S. 78). Sie verneint auf Nachfrage ausdrucklich, dass die beim
Privatklager festgestellte Kopfverletzung mit einem Aufprall mit dem Hinterkopf
auf das am Boden liegende Kantholz vereinbar sei (Prot. Il S. 81, 82). Die Gut-
achterin erlautert auf Nachfrage die "Hutkrempenregel" (Prot. || S. 80) und besta-
tigt, dass ein Sturz in der Regel Contre-Coup-Verletzungen am Kopf verursachen
konne und dass es richtig sei, dass Verletzungen unter der Hutkrempenlinie auf
Sturzverletzungen im ebenen Raum hindeuteten (Prot. Il S. 86 f.). Auf den vorlie-
genden Fall trafen die beiden Regeln nicht zu, weil erstens ein Sturz auf den Hin-
terkopf keine solch geformten Verletzungen verursache und schon gar nicht,
wenn der Sturz in einem ebenen Raum bzw. auf eine ebene Oberflache erfolge,

und zweitens traten Coup- / Contre-Coup-Verletzungen wie gesagt vor allem bei
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Stlrzen auf den Kopf auf. Solche Verletzungen seien aber auch madglich bei ei-
nem Schlag mit einem Gegenstand gegen den Kopf. Es gelte diesbezuglich auch
hier: Die vorliegende Fraktur, der Impressionsbruch, passe aufgrund der Form/Art

dieser Verletzung nicht zu einem Sturz (Prot. Il S. 87).

7.3. Die Ausfuhrungen der Gutachterin vor Schranken zur Unvereinbarkeit der
Kopfverletzungen des Privatklagers mit einem Sturz und der Unmassgeblichkeit
der Hutkrempenregel im vorliegenden Fall vermodgen angesichts der Position des
Impressionsbruchs nicht zu Uberzeugen. Zudem ergibt sich ein unaufléslicher Wi-
derspruch zwischen dem Ergebnis der mundlichen Erganzung bzw. Erlauterung
des Gutachtens des IRMZ anlasslich der mundlichen Berufungsverhandlung vom
24. Marz 2021 durch die Sachverstandige Dr. med. C.__ | welche eine Verlet-
zung durch den Schlag mit dem Vierkantholz von vorne bei vorntber gebeugter
Haltung des Opfers als Verletzungsursache bezeichnete, und dem Ubrigen Be-
weisergebnis, wonach der Schlag mit dem Vierkantholz von hinten bei aufrechter
Haltung des Opfers, das in einen Faustkampf von vorne verwickelt war, erfolgte.
Die Ausfuhrungen und die entsprechende Demonstration vor Schranken tber-
zeugen schon deshalb nicht, weil die dabei gezeigte Haltung des Opfers jeglicher
Lebenserfahrung widerspricht, da beweismassig erstellt ist, dass sich das Opfer in
einem Faustkampf mit H.__ befand und eine solch vornubergebeugte Haltung
in einem dynamischen Geschehen keinerlei Sinn ergibt, abgesehen davon, dass
dies auch von keinem Beteiligten beschrieben wird, auch von der Augenzeugin
nicht. Unuberwindbare Zweifel an der Schlussigkeit des Gutachtens drangen sich
jedoch angesichts der von der Sachverstandigen als einzig moglich dargestellten
Tathandlung mittels eines Schlages von vorne bei nach vorne gebeugter Haltung
des Opfers auf, was samtlichen Ubereinstimmenden Aussagen der Tatbeteiligten
und der Augenzeugin widerspricht, wonach der Schlag mit dem Vierkantholz von
hinten gegen den Kopf des aufrecht stehenden Privatklagers erfolgte. Auf die Er-
kenntnisse des Gutachtens des IRMZ und der mundlichen Erlauterung zu den Ur-

sachen der Kopfverletzung des Privatklagers kann daher nicht abgestellt werden.

7.4. Dagegen erweist sich das Zweitqutachten von Prof. Dr. med. D. , dem

... [Funktion] des Instituts fur Rechtsmedizin der Universitat Bern (kurz: IRMB),
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vom 21. Juni 2021 (Urk. 174) als nachvollziehbar, vollstandig und schlussig. Der
Gutachter verneint aus rechtsmedizinischer Sicht die Vereinbarkeit der Entste-
hung des beim Privatklager festgestellten Impressionsbruchs an der Schadelbasis
am Hinterhauptbein mit einem Schlag des bei den Akten liegenden Vierkanthol-
zes (im unzerbrochenen Zustand) von hinten gegen den Kopf des Opfers klar. Er
begrundet dies zusammengefasst insbesondere damit, dass sich die Impressions-
fraktur tief in den Strukturen des Ubergangs vom Kopf auf den Hals befinde und
diese Region bei einem in Langsausrichtung zum erhobenen Kopf geflhrten
Schlag von hinten mit einem langlich gestalteten Schlagwerkzeug einerseits durch
den Hinterkopf wie auch den oberen Rlucken geschutzt sei. Ein Schlag mit dem
unzerbrochenen Vierkantholz von hinten gegen den Kopf des Opfers liesse eine
Verletzung deutlich weiter oben am (Hinter-)Kopf erwarten (Urk. 174 S. 3). Dar-
Uber hinaus, so der Gutachter weiter, erscheine das gegenstandliche Vierkantholz
als Schlaginstrument nur massig geeignet, um einen derartigen Impressionsbruch
Uberhaupt erzeugen zu kdnnen. Unter dem Hinweis, dass die Fahigkeit von
Schlagwerkzeugen, Energie in das Schlagziel zu Ubertragen, von der Lage ihres
Masseschwerpunktes abhange und die angeflhrten Angaben voraussetzten,
dass das Schlaginstrument beim Auftreffen auf das Ziel intakt bleibe und seine
Energie gesamthaft ins Ziel bringe, stellt der Gutachter fest, dass sich das gegen-
standliche Vierkantholz nicht mehr als Erklarung fur die Impressionsfraktur im
Sinne der Folge eines Schlages damit in Anspruch nehmen lasse, da es wahrend
der fraglichen Energieubertragung selbst zu Bruch gegangen sei. In Anlehnung
an das Hooke'sche Gesetz und unter dem Hinweis darauf, dass das Vierkantholz
im vorliegenden Fall mit der den gesamten Durchmesser durchgreifenden Boh-
rung zusatzlich eine "Sollbruchstelle" gehabt habe, durch welche seine Bruch-
schwelle nochmal erheblich verringert worden sei, halt der Gutachter fest, dass
die hintere Schadelgrube zu den widerstandsfahigsten knéchernen Strukturen
zahle, die man am Schéadel finden konne (Urk. 174 S. 3 f.). Unter der Annahme,
dass sowohl der Impressionsbruch als auch die Einblutungen ins Hirngewebe des
Kleinhirns rechts, des Grosshirns in der hinteren Schadelgrube rechts und am
Hirn vorne medial und basal links im Rahmen einer einzigen Einwirkung entstan-

den seien, komme ein Schlag mit dem eher leichten und vor allem auch leicht zu
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brechenden Vierkantholz nicht in Frage. Insbesondere die Contre-Coup-
Blutungen am Hirn vorne liessen sich nicht mit einem solchen Schlag auf den Hin-
terkopf erklaren. Contre-Coup-Blutungen entstinden nur dann, wenn der Kopf ei-
ner erheblichen Beschleunigung bzw. Verzégerung ausgesetzt werde. Derartige
Beschleunigungen seien innerhalb des Schadels bei einfachen Schlagen auch mit
einem leichten Schlagwerkzeug nicht zu erwarten. Derartige Verzogerungen sehe
man praktisch nur beim Sturz mit ungebremstem Kopfanprall auf nicht nachge-
bendem Widerlager, weswegen Coup-Contre-Coup Befundkonstellationen patho-
gnomonisch fir den Sturz auf den Kopf seien und daher haufig bei Stlirzen in der
Reaktionsfahigkeit beeintrachtigter Personen bspw. aufgrund einer Benommen-
heit oder einer starken Alkoholisierung gefunden werden konnten (Urk. 174 S. 4).
Der Gutachter verneint sodann klar, dass die Kopfverletzung mit einem Schlag
des Vierkantholzes von vorne vereinbar sei, mit der Begrindung, es liege keine
Erklarung dafur vor und eine Erklarung, warum sowohl das Vierkantholz als auch
der Schadel gebrochen sein sollen, sei auch aus den Akten nicht ersichtlich

(Urk. 174 S. 5). Des Weiteren halt der Gutachter fest, dass die (sc. auf den Kopf)
Ubertragene Energie erheblich gewesen sein musse, damit es Uberhaupt zu die-
sem Frakturbild habe kommen kdénnen. Wenn man die Gesamtheit der am Kopf
des Geschadigten dokumentierten Verletzungen mit einer einzigen Einwirkung er-
klaren mochte, komme nur ein Sturz mit dem Hinterkopf rechts auf eine entspre-
chend der Impressionsfraktur geformte Struktur in Betracht. Am Boden liegend
konne das vorgelegte Vierkantholz als nicht nachgebendes Widerlager im Rah-
men eines Sturzes darauf die fur das Verletzungsbild notige Wirkung entfalten.
Auch die Dimensionen von ca. 4 x 4 cm seien mit dem Befundbild der nicht sehr
tiefen Impression gut in Einklang zu bringen (Urk. 174 S. 5 unten). Schliesslich
halt der Gutachter fest, dass ein Sturz auf das im Sinne der Frage 2 ausgerichtete
Ende eines der beiden Bruchstlcke des Vierkantholzes das gesamte Verlet-
zungsbild am Kopf des Geschadigten erklaren konne. Sodann bestatigt er, dass
die Lokalisation des Impressionsbruchs tief unten am Hinterkopf flr eine Sturzver-
letzung spreche und dies auch zutreffe unter der Anwendung der Hutkrempenre-
gel (Urk. 174 S. 7). Der Gutachter erlautert, dass die Hutkrempenregel immer

dann nicht anwendbar sei, wenn es um Sturzereignisse gehe, bei denen im Rah-
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men eines Sturzes auch Verletzungen oberhalb der Hutkrempe mdglich seien.
Dabei werde vor allem an Treppensturze oder Sturze gegen andere Strukturen
z.B. Heizkorper, Gelander, etc. gedacht. Die Einschrankung der Anwendbarkeit
beziehe sich also vor allem auf die Gefahr, eine oberhalb der Hutkrempe befindli-
che Verletzung falschlicherweise als Schlagverletzung zu interpretieren. Dass
spezifische, also nicht von oben, sondern vor allem von seitlich gefihrte Schlage
auch Regionen unterhalb der Hutkrempenlinie treffen kdnnen, sei immer in Erwa-
gung zu behalten und musse bei der Anwendung der Hutkrempenregel entspre-
chend auch immer bertcksichtigt werden (Urk. 174 S. 8). Schliesslich weist der
Gutachter darauf hin, dass man eine erhebliche Energieubertragung in diese tiefe
Nackenregion einhergehend mit einer massiven Beschleunigung des Kopfes
(vergleichbar der Verzégerung beim ungebremsten Sturz auf den Kopf) voraus-
setzen musste, wenn man die Gesamtheit des vorliegenden Verletzungsbildes als
Folge eines irgendwie gearteten Schlages "konstruieren" wurde. Der diese Ener-
gieubertragung auslosende Gegenstand musste erheblich schwerer sein als der
Kopf selbst, damit die Energie vor allem zu einer Beschleunigung des Kopfes und
weniger zu einer Verzdgerung des Gegenstandes fuihre. Als gleichzeitige Aus-
nahme von den klassischen zwei Regeln (Hutkrempen und Contre-Coup Verlet-
zung) kamen beispielsweise folgende Fallumstande in Betracht: Felssturz im Ge-
lande, bei dem ein grosser Stein den Nacken trifft und Arbeitsunfalle, bei denen
schwere Strukturen den Nacken treffen sowie Anfahrunfalle von Fussgangern z.B.
mit Motorradern, bei denen vorstehende Strukturen des Toffs die Nackenregion
treffen (Urk. 174 S. 8 f.). Abschliessend wird festgehalten, dass das in den Akten
dokumentierte Verletzungsbild aus rechtsmedizinischer Sicht die Beantwortung
der gestellten Fragen ohne weitere Untersuchungen einzuleiten erlaube (Urk. 174
S. 10).

7.5. Die gutachterlichen Feststellungen Uberzeugen zum einen, weil der Sach-
verstandige im Gegensatz zur Gutachterin des IRMZ sowohl Form/Art und Be-
schaffenheit des verwendeten Vierkantholzes in seine Expertise einbezog und
nachvollziehbar erlauterte, weshalb die festgestellte Kopfverletzung des Privat-
klagers nicht mit einem Schlag mit dem asservierten (unzerbrochenen) Vierkant-

holz vereinbar ist. Es ist denn auch nicht einzusehen, wie das vom Gericht eben-
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falls als leicht (und keineswegs massiv) beurteilte Vierkantholz zwar beim Schlag
zerbrochen sein soll und dennoch gleichzeitig eine derart massive Verletzung mit
sichtbaren Bruchkanten verursacht haben soll. Zum anderen Uberzeugt das
Zweitgutachten auch deshalb, weil es mit dem Ubrigen Beweisergebnis ohne wei-
teres in Einklang zu bringen ist. So steht fest, dass der Schlag von hinten und von
oben gegen den Privatklager gefuhrt wurde, so dass eine Lokalisation der Verlet-
zung im Ubergang vom Kopf zum Hals schwer vorstellbar ist, da entweder der
Hinterkopf oder der Ricken diesen Bereich schitzt. Auch scheidet aufgrund der
Aussagen der Augenzeugin, die sich mit jenen der Beteiligten deckt, ein Stoss
von unten gegen den Kopf als Ursache aus und wurde ein solcher Stoss auch das
Zerbrechen des Vierkantholzes weniger gut erklaren. Schliesslich deckt sich die
vom Gutachter als vereinbar mit dem Verletzungsbild festgehaltene Ursache des
Sturzes auf den abgebrochenen Teil des Vierkantholzes mit den Aussagen samt-
licher an der Auseinandersetzung Beteiligter, dass der Privatklager erst nach dem
Schlag mit dem Vierkantholz aufgrund eines Faustschlages von H.__ in sein
Gesicht sogleich zu Boden fiel (Urk. 6/3 S. 2, Urk. 10/1 S. 14 f.[H.___ ]; Urk. 7/2
S.4,Urk. 10/1 S. 15ff. [l.______]; vorne Ziff. 11.2.1 [Beschuldigter]). Daran vermag
entgegen dem Privatklager auch nichts zu andern, dass die Zeugin davon spricht,
er sei nach dem Schlag mit dem Holz "eingesackt" resp. "zusammen gesackt"
(Prot. Il S. 59), denn die Zeugin sagte von Anfang an hinsichtlich des Ablaufs
konstant aus, dass der Privatklager zusammen gesackt und danach (Hervorhe-
bung hinzugefligt) zu Boden gefallen sei (Urk. 11/1 S. 1; Urk. 11/2 S. 3). Ausser-
dem gab sie an, der Privatklager habe nach dem Schlag mit dem Holz noch einen
Ton bzw. einen Schrei von sich gegeben (Urk. 11/1 S. 1; Urk. 11/2 S. 3; Prot. Il

S. 59) und sei erst danach zu Boden gefallen, was ebenfalls daflr spricht, dass
der Privatklager nicht unmittelbar als Folge des Schlages bzw. eben nicht auf-
grund des Schlages (in den Worten des Privatklagers) mit dem Vierkantholz zu
Boden fiel. Die Darstellung des Privatklagers, wonach die Zeugin gesagt habe,
der Privatklager sei aufgrund des Schlages mit dem Kantholz und nicht wegen
dem Faustschlag von vorne durch H._ zusammengesackt und umgefallen
(Urk. 199 S. 2), trifft so nicht zu. Im ganzen Verfahren machte die Zeugin diesbe-

zuglich eine einzige Aussage und zwar auf die Frage, ob sie gesehen habe, wa-



- 32 -

rum das Opfer zusammengesackt sei. Sie antwortete: "Ich habe das Gefuhl durch
den Schlag von hinten mit der Holzlatte" (Urk. 11/2 S. 6 F/A 37). Nun versteht sich
von selbst, dass eine solche gefihlsmassige Einschatzung der Zusammenhange
durch eine nicht sachverstandige Zeugin nicht zum Beweis fir Ursache und Folge
taugen kann, zumal die Zeugin hinsichtlich der konkreten tatsachlichen Ablaufe
detaillierte Angaben durch die Schilderung in eigenen Worten machte, welche frei

zu wurdigen sind.

7.6. Gestutzt auf die Ubereinstimmenden Aussagen der Beteiligten und der Zeu-
gind.  sowie aufgrund der Erkenntnisse aus dem Zweitgutachten des IRMB
ist in tatsachlicher Hinsicht festzustellen, dass der Beschuldigte das asservierte,
noch unzerbrochene, Vierkantholz mit Schwung von oben nach unten gegen den
Hinterkopf des aufrecht vor ihm stehenden grésseren Privatklagers schlug, der im
Rahmen der wechselseitigen tatlichen Auseinandersetzung mitH._ in einen
Faustkampf verwickelt war und den Angriff von hinten nicht sah (siehe vorne Ziffer
[1.1.1). Durch diesen Schlag zerbrach das Vierkantholz im Bereich des mittigen
Bohrloches in zwei Halften und die lose Halfte fiel zu Boden. Infolge eines Faust-
schlages von vorne stlrzte der Privatklager ungebremst auf das nunmehr am Bo-
den liegende Teil des Vierkantholzes, wodurch die vom IRMZ und dem Universi-
tatsspital Zurich dokumentierte und unbestrittene Impressionsfraktur am Hinter-
kopf des Privatklagers mit den Bruchlinien verursacht wurde, deren Ausmessun-
gen mit den Dimensionen des Vierkantholzes Ubereinstimmen. Entgegen der An-
sicht des Privatklagers und den Aussagen des Beschuldigten ist ohne unuber-
windliche Zweifel erstellt, dass der Beschuldigte den Schlag mit dem Vierkantholz

gegen den Kopf und nicht gegen den Ricken gefuhrt hatte.

8. Fazit

Aufgrund des Beweisergebnisses hat sich der noch relevante Lebenssachverhalt
nicht wie in der Anklage geschildert verwirklicht und kann der Anklagevorwurf be-
zuglich der Tathandlung des Beschuldigten nicht erstellt werden. Eine Rickwei-
sung der Anklage an die Staatsanwaltschaft zur Anderung/Erganzung eriibrigt

sich nach dem Gesagten (siehe E. 11.3.4 und 3.5). Entsprechend ist der Beschul-
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digte vom Vorwurf der eventualvorsatzlichen schweren Korperverletzung im Sinne
von Art. 122 Abs. 1 StGB freizusprechen.

lll. Strafzumessung

1. Ausgangslage / Antrige der Parteien

1.1. Infolge Nichtanfechtung des vorinstanzlichen Schuldspruchs wegen Rauf-
handels im Sinne von Art. 133 Abs. 1 StGB und des Freispruchs vom Vorwurf der
schweren Kdrperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB verbleibt vorlie-
gend, eine dem Verschulden angemessene Strafe wegen der Teilnahme des Be-

schuldigten am Raufhandel festzusetzen.

1.2. Wie eingangs dargelegt (oben S. 5 f.), beantragt die Staatsanwaltschaft eine
unbedingte Strafe von 90 Tagessatzen Geldstrafe zu Fr. 40.— fir den Raufhandel
und den Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom
26. Juli 2017 ausgefallten bedingten Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu Fr. 80.—.
Der Beschuldigte verlangt eine Bestrafung mit maximal 120 Tagessatzen Geld-

strafe zu einem vom Gericht festzusetzenden Tagessatz.

2. Anwendbares Recht

Der Beschuldigte beging das Delikt vor dem am 1. Januar 2018 in Kraft getrete-
nen neuen Sanktionenrecht (AS 2016 1249; BBI 2012 4721). Nach Art. 2 Abs. 2
StGB ist das neue Recht jedoch nur anzuwenden, wenn es fur den Tater milder
ist. Im Rahmen der genannten Anderung des Sanktionenrechts wurden insbeson-
dere die Art. 34, und 40 bis 43 sowie 46 StGB revidiert. Der neue Art. 34 StGB,
nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und héchstens 180 Tagessatze be-
tragt, verscharft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich
der Geldstrafe einschrankt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend aus-
dehnt (BGE 147 IV 241). Das neue Recht ist fur den Beschuldigten nicht milder,

so dass das alte anzuwenden ist.
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3. Strafrahmen

3.1. Wer sich an einem Raufhandel beteiligt, der den Tod oder die Korperverlet-
zung eines Menschen zur Folge hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe bestraft (Art. 133 Abs. 1 StGB). Nicht strafbar ist, wer aus-
schliesslich abwehrt oder die Streitenden scheidet (Art. 133 Abs. 2 StGB). Rauf-
handel ist die tatliche, wechselseitige Auseinandersetzung zwischen mindestens
drei Personen. Die Beteiligung muss eine aktive sein; das passive Einstecken von
Schlagen gentgt nicht. Der Raufhandel ist ein abstraktes Gefahrdungsdelikt,
obschon ein Erfolg eintreten muss. Dieser Verletzungserfolg ist objektive Straf-
barkeitsbedingung (BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; 139 IV 168 E. 1.1; je mit Hinwei-

sen).

3.2. Gemass der zur Zeit der Tatbegehung in Kraft stehenden Fassung von

Art. 34 Abs. 1 StGB (kurz aStGB) betragt die Geldstrafe hochstens 360 Tages-
satze. Die tat- und taterangemessene Strafe ist grundsatzlich innerhalb des or-
dentlichen Strafrahmens der Strafbestimmung unter obligatorischer Berucksichti-
gung der einzelnen Strafzumessungsfaktoren (Art. 47 StGB) festzusetzen, welche
die Vorinstanz zutreffend darlegte (Urk. 97 S. 31 f.). Der ordentliche Strafrahmen
ist nur zu verlassen, wenn aussergewohnliche Umstande vorliegen und die fur die
betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde er-
scheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen). Solche aussergewohnliche Um-

stande liegen hier nicht vor.

4.  Strafart

Das Gericht hat sich zur Wahl der Strafart fur die konkreten Delikte zu dussern
und hat namentlich bei alternativ zur Verfugung stehender Geld- oder Freiheits-
strafe im Hinblick auf das Gebot der Verhaltnismassigkeit anzugeben, warum sie
eine Freiheitsstrafe fur erforderlich halt (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4, 4.1 und 4.3)
Ferner ist einleitend festzuhalten, dass bei der Wahl der Sanktionsart als wichti-
ges Kriterium die Zweckmassigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen
auf den Tater und sein soziales Umfeld sowie ihre praventive Effizienz zu bertck-
sichtigen ist (BGE 134 IV 97 E. 4.3). Nach dem Prinzip der Verhaltnismassigkeit

soll bei alternativ zur Verfugung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs



- 35 -

aquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewahlt werden, die weniger stark
in die personliche Freiheit des Betroffenen eingreift (BGE 138 IV 120 E. 5.2). Der
Gesetzgeber hat fur den Bereich der leichteren und mittleren Kriminalitat die
Geldstrafe als die der Freiheitsstrafe vorgehende Regelsanktion vorgesehen
(BGE 134 IV 82 E. 4.1). Das Bundesgericht bekraftigt auch in seiner neueren
Rechtsprechung den Vorrang der Geldstrafe gegenuber der Freiheitsstrafe im
Strafbereich von bis sechs Monaten und die Ungleichartigkeit von Freiheitsstrafe
und Geldstrafe (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3 und 3.6).

5. Tatkomponenten

In objektiver Hinsicht fallt verschuldensmassig in Betracht, dass der Beschuldigte
mit seinen Kollegen zu dritt aktiv an einer tatlichen Auseinandersetzung gegen
nur zwei andere Beteiligte teilnahm. Dabei fallt das Tatmittel, die mit Fausten ge-
fuhrte Schlagerei, nicht massgeblich ins Gewicht. Zulasten des Beschuldigten ist
jedoch zu berucksichtigen, dass er es nicht dabei bewenden liess und sich das
Vierkantholz griff, um es gegen den Privatklager einzusetzen. Damit erhdhte er
zweifellos die Gefahr einer Verletzung der Kontrahenten, auch wenn hinwiederum
zu berlcksichtigen ist, dass das Vierkantholz gemass gutachterlicher Feststellung
infolge seiner Beschaffenheit nicht geeignet war, schwere Kopfverletzungen zu
verursachen. Verschuldenserschwerend fallt jedoch in Betracht, dass der Be-
schuldigte das Vierkantholz gegen den Privatklager von hinten einsetzte, als die-
ser in einen Faustkampf verwickelt war und somit weder die Gefahr kommen se-
hen, noch diese irgendwie abwenden konnte. Die schweren Kopfverletzungen des
Privatklagers sind jedoch nicht dem Beschuldigten als alleinigen Verursacher an-
zulasten, sind sie doch Folge des Sturzes auf das abgebrochene Stiick des Vier-
kantholzes. Hierbei ist zu bericksichtigen, dass der Raufhandel ein abstraktes
Geféhrdungsdelikt ist, obschon ein Erfolg eintreten muss. Dieser Verletzungser-
folg ist objektive Strafbarkeitsbedingung (BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; 139 IV 168

E. 1.1.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_1163/2020 vom 25. Februar 2021

E. 3.1.1.; je mit Hinweisen). Die tatsachlich bewirkte Schadigung wird durch eine
Bestrafung wegen Raufhandels nicht abgegolten, was sich auch darin zeigt, dass
echte Konkurrenz zu Verletzungs- oder Totungsdelikten besteht (Urteil des Bun-
desgerichts 6B_1240/2014 vom 26. Februar 2015 E. 5.3). Entsprechend darf in
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der Strafzumessung die Schwere der Verletzung nicht relevant fur das Strafmass
sein (MAEDER in: NIGGLI/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht |, 4. Aufl.
2018, Art. 133 N 22), denn massgebend ist das Ausmass der Gefahrdung.

Im Rahmen der subjektiven Tatschwere ist dem Beschuldigten jedoch zugute zu
halten, dass die Initiative fUr die tatliche Auseinandersetzung nicht von ihm aus-
ging, sondern klar vom Privatklager gesetzt worden war, welcher aufgebracht und

aggressiv zuerst I. , H. und den Beschuldigten angegriffen hatte, in-

dem er ihnen je einen Faustschlag versetzte (Prot. Il S. 19 ff. und 25), worauf die
Vorinstanz bereits hinwies (Urk. 97 S. 28 f., S. 37). Auch ist dem Beschuldigten
entlastend anzurechnen, dass er den Privatklager, der zu seinen Kollegen zahlte,
zuerst mit einem Box in den Ricken von weiteren Faustschldgen gegen H._
abhalten wollte und aus Angst — der Privatklager ist eineinhalb Kopfe grosser als
er und war Kampfsportler — das Vierkantholz ergriff, um ihn von weiteren Schla-
gen abzuhalten und nicht, um ihn zu verletzen (Prot. Il S. 19 ff., 26 - 29, 32). Ent-
sprechend ist auf der subjektiven Seite die Wut des Beschuldigten Gber den
grundlosen Angriff des Privatklagers bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar
und wirkt sich strafmindernd auf das objektive Tatverschulden aus, ebenso wie
der Umstand, dass der Beschuldigte auch seinem jungeren Bruder und seinem
Kollegen H._ gegen die Faustschlage des Privatklagers helfen wollte (Prot. I
S. 20, 25 ff.; Urk. 97 S. 37). Auch ist zugunsten des Beschuldigten zu bericksich-
tigen, dass es sich beim Privatklager um einen Kollegen handelte, den er nicht
ernsthaft verletzen wollte (Prot. Il S. 32; Urk. 5 S. 2 und vorne Ziffer 11.2.1). Insge-
samt wiegt daher das Tatverschulden des Beschuldigten leicht, so dass eine
Geldstrafe von 120 Tagessatzen als hypothetische Einsatzstrafe angemessen er-

scheint.

6. Taterkomponenten

6.1. Hinsichtlich der personlichen Verhaltnisse und des Vorlebens des Beschul-
digten kann auf die zutreffenden Ausfihrungen der Vorinstanz verwiesen werden
(Urk. 97 S. 34 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Der Beschuldigte flhrte zu seinen aktuel-
len personlichen Verhaltnissen anlasslich der Berufungsverhandlung vom 1. Marz
2022 aus, dass er von Mitte bis Ende 2021 bei der Firma "K.___ " im Sicher-
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heitsdienst fur ...zu einem Stundenlohn von Fr. 25.— (netto Fr. 22.90) ohne schrift-
lichen Arbeitsvertrag und unregelmassig arbeitete, je nach Besetzung der von ihm
gesicherten ... (Urk. 200 S. 1; Prot. Il S. 114 f.). Gemass Angaben in der Eingabe
vom 17. Februar 2022 hat er in der Zeit von Juli 2021 bis Januar 2022 einen
durchschnittlichen Monatslohn von Fr. 2'573.75 ausbezahlt erhalten (Urk. 200

S. 2), was sodann weitestgehend durch die eingereichten Gutschriftenanzeigen
(Urk. 201/2-7) belegt ist. Seit Einstellung des Betriebs der Firma "K.___ " per
Ende 2021 arbeitet der Beschuldigte bei der neu gegriindeten Firma "L.__ "
desselben Inhabers zu den gleichen Bedingungen (Prot. 11 S. 115, 117; Urk. 200
S. 2). Der Beschuldigte zahlt seinem Vater, bei dem er noch immer wohnt, die
Halfte des Mietzinses von Fr. 2'200.—. Die Krankenkassenpramie betragt

Fr. 459.75 und die Steuern belaufen sich auf ca. Fr. 200.— pro Monat. Der Be-
schuldigte verflgt Gber kein Vermogen, hingegen hat er Schulden in der Hohe
von Fr. 87'583.45 (Urk. 200 S. 2 f.; Urk. 201/9; Prot. Il S. 115). Aus seiner Biogra-
phie ergibt sich zwar, dass er in seiner Jugendzeit gewisse Probleme im Eltern-
haus und mit Suchtmitteln hatte. Diese vermdgen die vorliegende Tat jedoch nicht
zu erklaren. Insgesamt ergeben sich aus den personlichen Verhaltnissen des Be-

schuldigten keine strafzumessungsrelevanten Umstande.

6.2. Indessen weist der Beschuldigten drei Vorstrafen auf. Mit Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl vom 20. August 2012 wurde der Beschuldigte we-
gen Vergehens gegen das Waffengesetz mit 10 Tagessatzen Geldstrafe zu

Fr. 30.— bestraft. Die gleiche Staatsanwaltschaft verurteilte ihn am 14. April 2015
erneut wegen Vergehens gegen das Waffengesetz mit einer Geldstrafe, dieses
Mal zu 20 Tagessatzen a Fr. 20.— und mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Limmattal/Albis vom 26. Juli 2017 wurde er wegen Fahrens in fahrunfahigem Zu-
stand und Ubertretung des Betdubungsmittelgesetzes zu einer bedingt vollziehba-
ren Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu Fr. 80.— bei einer Probezeit von 3 Jahren
und Fr. 1'200.— Busse bestraft (Urk. 189). Diese Vorstrafen, insbesondere die
letzte, welche nicht mehr im absoluten Bagatellbereich liegt, wirken sich strafer-
héhend aus. Das gilt ebenfalls fir den Umstand, dass der Beschuldigte die vorlie-
gend Tat wahrend noch laufender Probezeit beging. Auf der anderen Seite ist

dem Beschuldigten zugute zu halten, dass er seine Tatbeteiligung und seinen
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Tatbeitrag von Anfang an zugab und mit den Ubrigen Beteiligten am Tatort blieb
und sich spater auch beim Privatklager entschuldigte (Prot. Il S. 29), auch wenn
er — aus heutiger Sicht zu Recht — die Verantwortung fur die Kopfverletzung nicht
Ubernehmen mochte (Prot. Il S. 30, 47). Seine Reue und seine Entschuldigung
erscheinen aufrichtig und sein Nachtatverhalten zeugt von Verantwortungsbe-
wusstsein. Das wirkt sich — neben seinem Gestandnis — ebenfalls strafmindernd

aus.

6.3. Der Anklagevorwurf und namentlich die erstinstanzliche Verurteilung wegen
vollendeter schwerer Kérperverletzung und die zu vollziehende Sanktion haben
sich auf die berufliche Zukunft des Beschuldigten ausgewirkt und seine personli-
che Lebenssituation jedenfalls nicht erleichtert, was aber zumindest teilweise
nicht zu vermeiden gewesen ist. Die anhand der Umstande des vorliegenden Fal-
les insgesamt lange erscheinende Verfahrensdauer mit einem schwerwiegendem
Vorwurf rechtfertigt aber dennoch eine Strafminderung. Die hypothetische Ein-

satzstrafe ist daher um einen Viertel auf 90 Tagessatze zu mindern.

7. Anrechnung erstandene Haft

Keiner weiteren Erlauterung bedarf, dass dem Beschuldigten mit der Vorinstanz
die erstandenen 37 Tage Haft in Anwendung von Art. 51 StGB an die ausgefallte
Strafe anzurechnen sind (Urk. 97 S. 36).

8. Fazit

Angesichts der finanziellen Verhaltnisse des Beschuldigten (siehe vorstehend Zif-
fer 111.6.1.) ist der Tagessatz fur die Geldstrafe nach den von der Vorinstanz zu-

treffend ausgefihrten Regeln (Urk. 48 S. 38 f.) auf Fr. 30.— festzusetzen.

Entsprechend ist der Beschuldigte mit 90 Tagessatzen Geldstrafe zu Fr. 30.— zu

bestrafen, unter Anrechnung von 37 Tagen erstandener Haft.
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IV. Strafvollzug und Widerruf

1. Strafvollzug

1.1. Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn ei-
ne unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Tater von der Begehung
weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 aStGB). Wurde
der Tater innerhalb der letzten funf Jahre vor der Tat zu einer Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessat-
zen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulassig, wenn besonders gunstige Um-
stande vorliegen (Art. 42 Abs. 2 aStGB). In einem solchen Fall wird die ungunsti-
ge Prognose vermutet (BGE 134 IV 6 f. E. 4.2.3.).

1.2. Der bedingte Vollzug der heute auszusprechenden Geldstrafe kommt objek

tiv in Frage, da die relevante Vorstrafe des Beschuldigten 180 Tagessatze Geld-
strafe nicht erreicht. Wie bereits zu den Taterkomponenten erwahnt (oben Zif-

fer 111.6.2.), liess sich der Beschuldigte weder von den ersten beiden geringeren
Geldstrafen noch vom drohenden Vollzug der jingsten Geldstrafe von 60 Ta-
gessatzen zu Fr. 80.— von weiterer Delinquenz abhalten. Im Gegenteil delinquier-
te er bereits knapp vier Monate nach der Verurteilung wegen Fahrens in fahrunfa-
higem Zustand mit dem vorliegenden Delikt erneut und unbesehen der erst ange-
laufenen Probezeit von drei Jahren. Aufgrund dieser klar zu Tage getretenen Ig-
noranz gegenuber der hiesigen Rechtsordnung ist davon auszugehen, dass eine
erneute zur Bewahrung ausgesprochene Geldstrafe alleine den Beschuldigten

nicht nachhaltig genug von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten vermag.

2.  Widerruf

2.1. Begeht der Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder Verge-
hen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten veruben wird, so wi-
derruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Es
kann die Art der widerrufenen Strafe andern, um mit der neuen Strafe in sinnge-
masser Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 46 Abs. 1
aStGB). Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen

wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten ver-
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warnen oder die Probezeit um hdchstens die Halfte der im Urteil festgesetzten
Dauer verlangern (Art. 46 Abs. 2 aStGB).

2.2. Es st festzuhalten, dass sich der Beschuldigte seit der Tatbegehung wonhl
verhalten hat. Angesichts der verbussten Untersuchungshaft und der sich daraus
ergebenden Warnwirkung fir das zukuinftige Verhalten einerseits sowie in Anbe-
tracht der im vorliegenden Verfahren drohenden mehrjahrigen Freiheitsstrafe und
der neu hinzukommenden zu vollziehenden Geldstrafe andererseits ist anzuneh-
men, dass der Beschuldigte trotz der Begehung der vorliegend zu ahndenden Tat
von der Begehung weiterer Delikte abgehalten wird, zumal er als langjahriger
Partner seiner Freundin und mit seiner eigenen Familie, die ihn unterstutzt, Uber
ein stabiles soziales Umfeld verfugt. Das wird ihm Motivation genug sein, nicht
erneut straffallig zu werden. Auf den Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsan-
waltschaft Limmattal/Albis vom 26. Juli 2017 verhangten bedingten Geldstrafe ist
mithin — entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft — zu verzichten. Eine Ver-
langerung der Probezeit um 1 Jahr erscheint unter diesen Umstanden als ausrei-
chend. Nachdem die urspringlich verhangte Probezeit von 3 Jahren wahrend des
vorliegenden Verfahrens abgelaufen ist, beginnt die Verlangerung mit dem vorlie-

genden Urteilsdatum zu laufen.

V. Beschlagnahmte Gegenstande und Spurentrager

1.  Die Vorinstanz hat — neben der bereits rechtskraftig gewordenen Anordnung
der Herausgabe verschiedener beschlagnahmter Kleidungsstiicke an den Privat-
klager (vorinstanzliches Urteil Urk. 97 Dispositiv-Ziff. 7) — in ihrem Urteil ferner
verfugt, dass die Ubrigen beschlagnahmten Gegenstande und Spurentrager, ein-
gezogen und der Lagerbehodrde zur Vernichtung uberlassen werden sollen
(vorinstanzliches Urteil Urk. 97 Dispositiv-Ziff. 6 und 8).

2. Der Privatklager hatte in seiner Berufung ursprunglich beantragt, diese be-
schlagnahmten Guter nicht einzuziehen und nicht der Lagerbehoérde zur Vernich-
tung zu Uberlassen, solange das vorliegende Verfahren nicht rechtskraftig abge-
schlossen sei. Dem Antrag ist zu entnehmen, dass sich der Privatklager damit of-

fenbar gegen eine vorzeitige Vernichtung dieser beschlagnahmten Gegenstande
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und damit allfalliger relevanter Beweismittel wandte, und nicht gegen deren (spa-
tere) Einziehung und Vernichtung an sich. Der Privatklager zog in der Folge diese

Antrage jedoch wieder zurtck (Urk. 115).

3. Dazu ist auf Folgendes hinzuweisen: Der vorliegenden Berufung kommt im
Umfang der Anfechtung aufschiebende Wirkung zu (Art. 402 StPO). Die besagten
Gegenstande durfen vor Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mithin
ohnehin nicht vernichtet werden. Dass sich die Vorinstanz dessen durchaus be-
wusst war, ergibt sich bereits aus dem Mitteilungssatz, in welchem die Mitteilung
an die Lagebehorde ausdriicklich erst nach Eintritt der Rechtskraft zu erfolgen hat
(Urk. 97 S. 57 f.). Der Privatklager verlangte mit seinem ursprunglichen Antrag
mithin nichts anderes, als die Vorinstanz ohnehin bereits angeordnet hat. Dabei
wandte er sich inhaltlich nicht gegen den vorinstanzlichen Entscheid, indem er
etwa Anspruch auf die besagten Gegenstande erheben wirde. Der Entscheid der
Vorinstanz, mit welcher sie die Einziehung und Vernichtung dieser Gegenstande
nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils angeordnet hat, ist unter Verweis auf ihre

zutreffende Begrindung (Urk. 97 S. 45 E. 3.1. f.) somit zu bestatigen.

4. Der Vollstandigkeit halber ist schliesslich darauf hinzuweisen, dass zweitin-
stanzliche Strafurteile grundsatzlich mit inrem Erlass vollstreckbar werden, es sei
denn, das Bundesgericht erteilt einer entsprechenden bundesgerichtlichen Be-
schwerde die aufschiebende Wirkung (Art. 103 BGG). Praxisgemass wird aller-
dings — etwa im Fall einer Anordnung der Vernichtung von beschlagnahmten Ge-
genstanden — auch in zweiter Instanz mit der entsprechende Mitteilung dieser An-
ordnung an die Lagerbehorde bis zur Ablauf der Beschwerdefrist bzw. gegebe-
nenfalls bis zur Erledigung allfalliger Rechtsmittel an das Bundesgericht zugewar-
tet.

VLI. Zivilforderungen

1.  Ausgangslage

1.1. Die Vorinstanz hiess die Schadenersatzforderung des Privatklagers dem

Grundsatz nach gut und verwies ihn fur die Feststellung des Umfanges des
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Schadenersatzes auf den Zivilweg (Urk. 97 S. 57 Ziffer 9). Sie verpflichtete den
Beschuldigten zur Bezahlung einer Genugtuung von Fr. 15'000.— zuzuglich 5%
Zins ab 7. November 2017 an den Privatklager und wies sein Genugtuungsbe-
gehren im Mehrbetrag ab (Urk. 97 S. 57 Ziffer 10).

1.2. Dagegen appelliert der Beschuldigte, indem er anschlussberufungshalber
die Abweisung der Zivilanspriche und eventualiter deren Verweisung auf den Zi-
vilweg beantragt (Urk. 108; Urk. 121 S. 2).

1.3. Der Privatklager opponiert nicht gegen die Verweisung der Schadenersatz-
forderung auf den Zivilweg (Urk. 120 S. 2). Anders verhalt es sich mit der Genug-
tuungsforderung: Er beantragte vor Vorinstanz noch eine Genugtuung von min-
destens Fr. 60'000.— zuzlglich 5% Zins seit dem 7. November 2017 (Urk. 80 S. 3;
Urk. 83 S. 3 und Prot. | S. 24). Mit seiner Berufung verlangt der Privatklager vor
Obergericht eine hdohere Genugtuung als die von der Vorinstanz festgesetzte,
mindestens aber Fr. 30'000.— samt Zins (Urk. 108; Urk. 120 S. 2). Zur Begrun-
dung verweist der Rechtsvertreter des Privatklagers auf das schwere Schadel-
hirntrauma und die unmittelbare Lebensgefahr, in welcher sich sein Mandant
deswegen befunden habe. Er sei im Koma gelegen und habe 10 Tage kiinstlich
beatmet werden mussen. Nach einem Monat Spitalaufenthalt habe er eine zwei-
monatige stationare Rehabilitation durchlaufen und befinde sich seither in der
ambulanten Weiterbehandlung in der Klinik M. . Seit diesem Vorfall sei der
Privatklager krankgeschrieben und noch heute habe er mit massiven Einschran-
kungen in allen Bereichen des alltaglichen Lebens zu kampfen (Urk. 120 S. 4 ff.).
Mit diesen Einschrankungen musse der Privatklager sein Leben lang leben, da
davon auszugehen sei, dass sich dies nicht bessern werde. Am schlimmsten sei-
en aber die feststehenden, weitreichenden beruflichen Konsequenzen. Weitere
Abklarungen seit der vorinstanzlichen Hauptverhandlung hatten ergeben, dass er
nie mehr im ersten Arbeitsmarkt tatig sein konne, was sich nach einer mehrmona-
tigen interdisziplinaren Abklarung aus dem SUVA Bericht vom 26. August 2020
ergebe (Urk. 120 S. 6 ff.). Das sei von der Vorinstanz noch nicht berlcksichtigt
worden, weshalb nur schon deswegen die Genugtuung héher ausfallen misse

(Urk. 120 S. 8). Der Privatklager lasst sodann Ausfuhrungen zu seinem Mitver-
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schulden machen, wobei er seine Beteiligung als hochstens im Rahmen einer
harmlosen Rangelei unter Pubertierenden bezeichnet, weshalb nicht von einem
erheblichen und den Genugtuungsanspruch deutlich reduzierenden Mitverschul-
den auszugehen sei (Urk. 120 S. 8 f.).

2. Rechtsanwendung

2.1. Zu den allgemeinen Voraussetzungen und Bestimmungen im Zusammen-
hang mit adhasionsweise geltend zu machenden Zivilforderungen kann vorab auf
die zutreffenden Ausflhrungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 97

S. 46 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Zu erganzen ist, was folgt:

a) Nach Art. 50 Abs. 1 OR haften mehrere Personen dem Geschadigten solida-
risch, wenn sie den Schaden gemeinsam verschuldet haben, sei es als Anstifter,
Urheber oder Gehilfen. Die Haftung mehrerer Personen im Sinne dieser Norm
verlangt eine gemeinsame Verursachung und ein gemeinsames Verschulden. Vo-
rausgesetzt wird ein schuldhaftes Zusammenwirken bei der Schadensverursa-
chung, dass also jeder Schadiger um das pflichtwidrige Verhalten des anderen
weiss oder jedenfalls wissen konnte (BGE 115 11 42 E. 1b; Urteil des Bundesge-
richts 6B_428/2013 vom 15. April 2014 E. 7.3). Dabei differenziert das Gesetz
nicht nach der Intensitat der Mitwirkung, jedoch ware ein untergeordneter Tatbei-
trag bei der richterlichen Festsetzung der Regressquote von Relevanz (Art. 50
Abs. 2 OR).

b) Gemass Art. 126 Abs. 1 StPO entscheidet das Strafgericht zusammen mit
dem Strafurteil materiell Uber die adhasionsweise anhangig gemachte Zivilklage,
wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht (lit. a) oder wenn es sie frei-
spricht und der Sachverhalt spruchreif ist (lit. b). Spruchreif ist der Sachverhalt,
wenn aufgrund der im bisherigen Verfahren gesammelten Beweise ohne Weite-
rungen Uber den Zivilanspruch entschieden werden kann, er mithin ausgewiesen
ist (BGE 146 IV 211 E. 3.1 mit Hinweisen; DOLGE, BSK StPO, N 41 zu Art. 126).
Gemass Abs. 2 derselben Bestimmung wird die Zivilklage u.a. auf den Zivilweg
verwiesen, wenn das Strafverfahren eingestellt wird (lit. a), wenn die Privatklager-

schaft ihre Klage nicht hinreichend begrindet oder beziffert (lit. b; vgl. auch
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Art. 84 Abs. 2 und Art. 221 Abs. 1 lit. c und d ZPO) oder wenn die beschuldigte
Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist (lit. d). Ware
die vollstandige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhaltnismassig aufwendig,
kann das Gericht die Zivilklage nach Art. 126 Abs. 3 StPO nur dem Grundsatz

nach entscheiden und sie im Ubrigen auf den Zivilweg verweisen.

2.2. Soweit sich die Zivilforderungen des Privatklagers auf den Anklagevorwurf
der schweren Korperverletzung durch einen Schlag mit dem Vierkantholz gegen
den Hinterkopf beziehen, wovon der Beschuldigte freigesprochen wurde, sind sie
gestutzt auf Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO auf den Zivilweg zu verweisen sind, wenn
sie nicht liquid sind. Soweit sich die Zivilforderungen des Privatklagers auf den
Schuldspruch wegen Raufhandels beziehen sollten, sind sie auf den Zivilweg zu
verweisen, wenn sie nicht hinreichend begrindet oder beziffert wurden (Art. 126
Abs. 2 lit. b StPO).

Der Privatklager fallt trotz seiner eigenen aktiven Beteiligung am Raufhandel
durch die dabei erlittenen Verletzungen unter den Schutzbereich der verletzten
Strafnorm. Er ist eine geschadigte Person in Bezug auf die Verletzung respektive
Gefahrdung der kérperlichen Integritat (Raufthandel), da er Trager des Rechtsgu-
tes ist, welches durch die betreffende Strafnorm mitgeschutzt wird (BGE 141 IV
454 E. 2.3.2). Den Handlungen des Beschuldigten kdnnen in casu jedoch keine
Verletzungen des Privatklagers direkt zugeordnet werden. Allerdings steht ausser
Frage, dass sowohl der Beschuldigte wie auch der Privatklager aktiv am Rauf-
handel teilgenommen haben. Dennoch hat der Privatklager — soweit ersichtlich —
in Bezug auf die aus dem Raufhandel resultierenden weiteren weit weniger gra-
vierenden Verletzungen nie einen kausalen finanziellen Schaden aufgezeigt bzw.
geltend gemacht. Sodann ist ein gemeinsames Verschulden und damit eine soli-
darische Haftung aller am Raufhandel Beteiligten in Bezug auf das Schadel-Hirn-
Trauma nicht ohne weiteres gegeben. Die neben dem Beschuldigten und dem

Privatklager Beteiligten (G. , H. und I. ) mussten nicht damit

rechnen, dass der Beschuldigte in der bis dahin mit den Fausten ausgetragenen
tatlichen Auseinandersetzung plétzlich zu dem sich zufallig im Bereich der Ausei-

nandersetzung befindlichen Vierkantholz greifen und den Privatklager damit
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schlagen wirde. Ebenso wenig war es aber flr den Beschuldigten vorhersehbar,
dass der Privatklager durch einen Faustschlag eines Mitbeteiligten K.O. gehen
und zu Boden fallen wirde, zumal es sich bei den Beteiligten und auch beim Pri-
vatklager um Kollegen handelte, die man nicht schwer verletzen wollte. Schliess-
lich war es aber auch fir samtliche Beteiligte nicht vorhersehbar, dass der Privat-
klager beim Sturz auf den Boden derart unglucklich auf das abgebrochene Teil
des Vierkantholzes sturzen und dadurch lebensgefahrlich verletzt wirde. Aus
dem Gesagten ergibt sich, dass weder die Schadenersatzklage (infolge fehlender
Bezifferung, unklarem Heilungsverlauf, allfalliger Unterbrechung des Kausalver-
laufs und unklarer Grundlage hinsichtlich des Selbst- bzw. Mitverschuldens des
Privatklagers am Raufhandel) noch die Genugtuungsforderung (infolge unklarer
Anspruchsgrundlage hinsichtlich der Solidaritat, allfalliger Unterbrechung des
Kausalverlaufs, unklarem Ausmass des Selbst- bzw. Mitverschuldens des Privat-
klagers am Raufhandel) spruchreif ist, zumal der Privatklager auch seine Genug-
tuungsforderung ausschliesslich auf den nicht erstellten Tatbestand der schweren
Korperverletzung durch den Beschuldigten stiitzt und trotz Dispositionsmaxime
und Substanzierungspflicht wie im Zivilprozess keine Ausflihrungen zur Haftung
gestutzt auf den Tatbestand des Raufhandels macht. Entsprechend sind sowohl
das Schadenersatz- als auch das Genugtuungsbegehren des Beschuldigten auf

den Zivilweg zu verweisen.

VIl. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1.  Erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsfolgen

1.1. Gestltzt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz von Amtes
wegen auch Uber die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden,
wenn sie selber ein neues Urteil fallt und nicht kassatorisch entscheidet.

1.2. Gemass Art. 426 Abs. 1 StPO tragt die beschuldigte Person die Verfahrens-
kosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten der amtlichen
Verteidigung, wobei Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten bleibt, wonach flr diese
Kosten auf den Beschuldigten Ruckgriff genommen werden kann, sobald es seine

wirtschaftlichen Verhaltnisse erlauben. Wird das Verfahren eingestellt oder die
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beschuldigte Person freigesprochen, kénnen ihr die Verfahrenskosten ganz oder
teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung
des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchfuhrung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2
StPO).

Nach der Rechtsprechung sind der beschuldigten Person, die bei mehreren an-
geklagten Straftaten nur teilweise schuldig gesprochen, im Ubrigen aber freige-
sprochen wird, die Verfahrenskosten nur anteilmassig aufzuerlegen. Dies qilt je-
denfalls, soweit sich die verschiedenen Anklagekomplexe klar auseinanderhalten
lassen. Die anteilmassig auf die mit einem Freispruch endenden Anklagepunkte
entfallenden Kosten verbleiben gestutzt auf Art. 423 StPO i.V. m. Art. 426 Abs. 2
StPO beim Staat. Vollumfanglich kostenpflichtig werden kann die beschuldigte
Person bei einem teilweisen Schuldspruch nur, wenn die ihr zur Last gelegten
Handlungen in einem engen und direkten Zusammenhang stehen und alle Unter-
suchungshandlungen hinsichtlich jedes Anklagepunktes notwendig waren. Bei ei-
nem einheitlichen Sachverhaltskomplex ist vom Grundsatz der vollstandigen Kos-
tenauflage nur abzuweichen, wenn die Strafuntersuchung im freisprechenden
Punkt zu Mehrkosten geflihrt hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_115/2019 vom
15. Mai 2019 E. 4.3; 6B_151/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.2 und
6B_574/2012 vom 28. Mai 2013 E. 2.3; DOMEISEN, BSK StPO, N 6 zu Art. 426
StPO).

Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das
Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie gemass Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO An-
spruch auf Entschadigung ihrer Aufwendungen fur die angemessene Ausubung
ihrer Verfahrensrechte. Grundsatzlich hat der Staat die Gesamtheit der Verteidi-
gungskosten zu entschadigen. Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO verlangt, dass sich so-
wohl der Beizug eines Verteidigers als auch der von diesem betriebene Aufwand
als angemessen erweisen (BGE 142 IV 163 E. 3.2.1; 138 IV 197 E. 2.3.4).

Der Kostenentscheid prajudiziert die Entschadigungsfrage. Bei Auferlegung der
Kosten ist grundsatzlich keine Entschadigung auszurichten. Umgekehrt hat die
beschuldigte Person Anspruch auf Entschadigung, soweit die Kosten von der
Staatskasse Ubernommen werden (BGE 137 IV 352 E. 2.4.2; Urteile des Bundes-
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gerichts 6B_4/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 5.2.6; 6B_561/2019 vom 7. Okto-
ber 2019 E. 3.2; je mit Hinweisen).

1.3. Die Vorinstanz auferlegte dem Beschuldigten die Kosten der Untersuchung
und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens infolge Verurteilung vollumfanglich
unter dem Vorbehalt der Nachforderung der vorerst vom Staat zu Gbernehmen-
den Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretung
des Privatklagers (Urk. 97 S. 58 [Dispositiv-Ziffern 13 und 14]). Das Kostendispo-
sitiv der Vorinstanz wurde vom Beschuldigten nur hinsichtlich der Kostenauflage
einzig bedingt durch seinen Antrag auf Teilfreispruch bestritten (Urk. 121 S. 2,
30). Zur Erinnerung sei darauf hingewiesen, dass weder die Hohe der Entschadi-
gungen der amtlichen Verteidigung noch diejenigen der unentgeltlichen Rechts-

vertretungen (Urk. 97 S. 58 [Dispositiv-Ziffern 11 und 12]) angefochten wurden.

1.4. Selbst wenn der Anklagepunkt der schweren Koérperverletzung, welche die
Folge aus dem Raufhandel zwischen den zwei Gruppen um den Beschuldigten
und den Privatklager war, insgesamt einen einheitlichen und zusammenhangen-
den Lebenssachverhalt betrifft, rechtfertigt es sich, in Anbetracht des Freispruchs
vom klar schwerwiegenderen Vorwurf mit dem weitaus grésseren Untersu-
chungsbedarf dem Beschuldigten die Kosten der Untersuchung und des erstin-
stanzlichen Gerichtsverfahrens nur zu einem Drittel (und nicht zur Halfte) aufzuer-
legen und zu zwei Dritteln auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Kosten flr die
amtliche Verteidigung und die unentgeltliche Rechtsvertretung sind zunachst auf
die Gerichtskasse zu nehmen. Gestutzt auf Art. 135 Abs. 4 StPO hat der Be-
schuldigte die Kosten der amtlichen Verteidigung im Umfang von einem Drrittel
dem Staat zurlckzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhaltnisse erlau-

ben.

1.5. Entsprechend der Kostenverlegung hat der Beschuldigte Anspruch auf den
Ersatz seiner bis zur Bewilligung der amtlichen Verteidigung angefallenen Kosten
fur die erbetene Verteidigung im Umfang von zwei Dritteln. Gestutzt auf das mit
Rechnung vom 24. Oktober 2019 (Urk. 122/4) geltend gemachte Honorar inklusi-
ve Barauslagen und Mehrwertsteuer von Fr. 15'120.65 (wobei 8% MwSt. auf

Fr. 2'798.—und 7,7% MwSt. auf Fr. 11'233.80 entfallen) ist dem Beschuldigten ei-
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ne ausgangsgemass reduzierte Prozessentschadigung von pauschal Fr. 10'000.—
fur die erbetene Verteidigung aus der Gerichtskasse zuzusprechen, unter Vorbe-
halt des Verrechnungsrechts des Staates. Diese Entschadigung war im an der
Fortsetzung der Berufungsverhandlung vom 1. Marz 2022 eréffneten Urteilsdis-
positiv versehentlich noch nicht enthalten (vgl. Urk. 207 Dispositiv-Ziffer 8), was
sogleich im Nachgang an die Verhandlung mit gleichentags ergangenen Be-
schluss berichtigt wurde (Urk. 209), worauf das berichtigte Urteilsdispositiv

(Urk. 210) den Parteien zugestellt wurde. Entsprechend ist im vorliegenden be-
grundeten Urteil die vollstandige (hinsichtlich Ziffer 8 berichtigte) Fassung des

Dispositivs aufzufuhren.

2. Kosten- und Entschadigungsfolgen des Berufungsverfahren

2.1. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob bzw. inwieweit eine
Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hangt davon ab, in
welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Antrage gutgeheissen
werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_1344/2019 vom 11. Marz 2020 E. 2.2;
6B_1040/2016 vom 2. Juni 2017 E. 1.1.1). Fur die Kostenauflage gemass Art. 426
Abs. 1 StPO sind nicht die rechtliche Wurdigung und die Anzahl der angeklagten
Tatbestande, sondern der zur Anklage gebrachte Lebenssachverhalt massge-
bend (Urteile des Bundesgerichts 6B_580/2019 vom 8. August 2019 E. 2.2;
6B_803/2014 vom 15. Januar 2015 E. 3.5).

Gemass Art. 436 Abs. 1 StPO richten sich Anspruche auf Entschadigung und Ge-
nugtuung im Rechtsmittelverfahren nach den Artikeln 429 - 434 StPO. Erfolgt we-
der ein vollstandiger Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens, obsiegt die
beschuldigte Person aber in andern Punkten, so hat sie Anspruch auf eine ange-

messene Entschadigung fur ihre Aufwendungen (Art. 436 Abs. 2 StPO). Hierunter

fallen insbesondere die Kosten fur die Verteidigung.

2.2. Die Gerichtsgebuhr fir das Berufungsverfahrens ist in Anwendung von
Art. 424 Abs. 1 StPOi. V. m. §§ 16, 2 Abs. 1 lit. b, c und d sowie 14 GebV OG un-

ter Berucksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles sowie des Zeit-
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aufwands des Gerichts fur dieses Verfahren auf Fr. 8'000.— festzusetzen. Die Ub-
rigen Kosten bestehen in der Entschadigung an die Sachverstandige fur die
mundliche Erlduterung des schriftlichen Gutachtens vor Schranken im Betrage
von Fr. 396.40 (Urk. 156A), den Kosten des Zweitgutachtens des IRM Bern, Prof.
Dr.med.D.___ ,inder H6he von Fr. 4'004.— (Urk. 176) und den Kosten fur die
Fotodokumentationen des FOR im Betrage von Fr. 195.— (Urk. 134/1).

2.3. Der Beschuldigte obsiegt mit seinen Antragen praktisch vollstandig, wohin-
gegen die Staatsanwaltschaft mit ihren Antragen unterliegt, ebenso wie der Peri-
vatklager hinsichtlich des Genugtuungsbegehrens. Es rechtfertigt sich angesichts
der nicht zu erwartenden bzw. nicht vorhersehbaren Anderung des Beweisfunda-
mentes durch die umfangreichen Beweiserganzungen in zweiter Instanz nicht,
den Privatklager an den nicht in erster Linie durch seine Antrage verursachten
zweitinstanzlichen Kosten zu beteiligen. Es sind daher die Kosten des Berufungs-
verfahrens infolge Unterliegens der Staatsanwaltschaft auf die Staatskasse zu
nehmen wobei die Kosten fur die amtliche Verteidigung und die unentgeltliche

Rechtsvertretung definitiv auf die Gerichtskasse zu nehmen sind.

2.4. Der amtliche Verteidiger ist aus der Gerichtskasse zu entschadigen (Art. 135
Abs. 1 StPO). Er beziffert seinen anwaltlichen Aufwand ohne die aktuelle Beru-
fungsverhandlung gemass Honorarnote vom 23. Februar 2022 auf Fr. 20'157.20
(Urk. 202; inkl. Auslagen und MwSt.). Der Aufwand erscheint angemessen und ist
von der Anwaltsgebuhrenverordnung gedeckt. Unter zusatzlicher Berucksichti-
gung des Zeitaufwands fur die Berufungsverhandlung vom 1. Marz 2022 samt An-
reise ist Rechtsanwalt lic. iur. X.__ als amtlicher Verteidiger zusatzlich zur be-
reits ausgerichteten Akontozahlung von Fr. 8'000.— (Urk. 173) mit Fr. 13'000.—
(Entschadigung gesamthaft mithin pauschal Fr. 21'000.—, inkl. Auslagen und

MwSt.) aus der Gerichtskasse zu entschadigen.

Der unentgeltliche Vertreter des Privatklagers ist ebenfalls aus der Gerichtskasse
zu entschadigen (Art. 138 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 135 Abs. 1 StPO). Er beantragt
fur das Berufungsverfahren mit Honorarnote vom 28. Februar 2022 die Ausrich-
tung einer Entschadigung von Fr. 14'642.50 (inkl. MwSt. und Barauslagen) flr

den von ihm erbrachten Aufwand (Urk. 205). Der geltend gemachte Aufwand so-
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wie der geltend gemachte Stundenansatz erscheinen angemessen. Rechtsanwalt
MLaw Y1. ist demnach mit gerundet Fr. 14'650.— (inkl. MwSt.) aus der Ge-

richtskasse zu entschadigen.

Es wird beschlossen:

1. Vom Ruckzug der selbstandigen Berufung des Beschuldigten wird Vormerk

genommen.

2. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom
17. Januar 2019 bezuglich der Dispositivziffern 1 al. 2 (Schuldspruch wegen
Raufhandels) und 7 (Herausgabe Gegenstande an Privatklager) in Rechts-

kraft erwachsen ist.
3. Mdindliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

4. Gegen Ziff. 1 dieses Beschlusses kann bundesrechtliche Beschwerde in

Strafsachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-
richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte A. ist der schweren Koérperverletzung im Sinne von
Art. 122 Abs. 1 StGB nicht schuldig und wird diesbeziiglich freigesprochen.
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Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu
Fr. 30.—, wovon 37 Tagessatze als durch Untersuchungshaft geleistet gel-

ten.
Die Geldstrafe ist zu bezahlen.

Auf den Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis
vom 26. Juli 2017 ausgefallten bedingten Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu
Fr. 80.— wird verzichtet. Die Probezeit wird mit Wirkung ab heute um ein

Jahr verlangert.

Die folgenden mit Verfigung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich
vom 26. April 2018 beschlagnahmten Gegenstande, lagernd beim Forensi-
schen Institut Zurich, werden eingezogen und nach unbenutztem Ablauf der
Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalliger Rechtsmittel der Lagerbehdrde

zur Vernichtung Uberlassen:
- 1 Vierkantholz, Asservaten-Nr. A010'930'242
- 1 Paar Lederhandschuhe, schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'264

- 1 Decke, schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'275.

Die gemass Spurenbericht tUber die Personenspurensicherung sowie die vi-
suelle Sichtung der sichergestellten Kleider der tatbeteiligten Personen des
Forensischen Instituts Zurich vom 21. November 2017 unter der Referenz-
nummer... (act. 20/1) sichergestellten DNA-Spur - Wattetupfer, DNA-Spur -
Scenesafe FAST, IRM-Fotografien, Mikrospuren - Klebbandasservate sowie
die Tatort-Fotografie, lagernd beim Forensischen Institut Zurich, werden ein-
gezogen und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung

allfalliger Rechtsmittel der Lagerbehdrde zur Vernichtung Uberlassen.

Die Zivilforderungen des Privatklagers B. werden auf den Weg des Zi-

vilprozesses verwiesen.

Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Ziff. 11 und 12) wird bestatigt.
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Dem Beschuldigten wird eine reduzierte Prozessentschadigung von

Fr. 10'000.— aus der Gerichtskasse zugesprochen. Das Verrechnungsrecht

des Staates bleibt vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens,

mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltli-

chen Vertretung der Privatklagerschaft, werden zu einem Drittel dem Be-

schuldigten auferlegt und zu zwei Dritteln auf die Gerichtskasse genommen.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Vertretung

der Privatklagerschaft werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Rlick-
zahlungspflicht des Beschuldigten gemass Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt im

Umfang von einem Drittel vorbehalten.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr.

Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

8'000.—- ; die weiteren Kosten betragen:

21'000 — amtliche Verteidigung (inkl. Akonto-Zahlung von
"~ Fr.8000.-)

14'650.— unentgeltliche Verbeistandung des Privatklagers
195.—  Kosten Dokumentation FOR
396.40 Kosten mindliches Erganzungsgutachten IRM Ziirich
4'004.— Gutachten IRM Bern

Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtli-

chen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Verbeistandung der Privatkla-

gerschaft, werden auf die Gerichtskasse genommen.

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Beschuldigten

die Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich

den Rechtsvertreter des Privatklagers im Doppel fur sich und zuhanden
des Privatklagers

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Beschuldigten
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- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich

- den Rechtsvertreter des Privatklagers im Doppel fur sich und zuhanden
des Privatklagers

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- das Obergericht des Kantons Zurich, Zentrales Inkasso, mit dem For-
mular "Léschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials"
zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Loschungsdaten

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A und Formular B

- die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis in die Akten des Verfahrens
A-7/2017/21924, im Dispositiv unter Hinweis auf Dispositiv-Ziffer 2

- das Forensische Institut Zurich betreffend Dispositiv-Ziffern 5 und 6

- die Kantonspolizei Zurich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a
Abs. 1 PolG)

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsa-

chen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-
richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
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Obergericht des Kantons Zrich
[I. Strafkammer

Zurich, 1. Marz 2022

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

Oberrichter lic. iur. Spiess MLaw Andres



	Urteil vom 1. März 2022
	
 Anklage:
	Urteil der Vorinstanz: (Urk. 97 S. 55 ff.)
	1. Der Beschuldigte ist schuldig
	 der vorsätzlichen schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122StGB,
	 des Raufhandels im Sinne von Art. 133 Abs. 1 StGB.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 32 Monaten Freiheitsstrafe (wovon 37 Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Geldstrafe von 90 Tages-sätzen zu Fr. 40.–.
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 22 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 4 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (10 Monate, abzüglich 37 Tage, die durch Untersuchungshaft erstanden sind) wird die  Freiheitsstrafe vollzogen.
	4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 4 Jahre angesetzt.
	5. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 26. Juli 2017 für eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 80.– angesetzte Probezeit von 3 Jahren wird um 1 Jahr verlängert.
	6. Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 26. April 2018 beschlagnahmten Gegenstände, lagernd beim Forensischen Institut Zürich, werden eingezogen und der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen:
	 1 Vierkantholz, Asservaten-Nr. A010'930'242
	 1 Paar Lederhandschuhe, schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'264
	 1 Decke, schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'275.

	7. Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 26. April 2018 beschlagnahmten Gegenstände, lagernd beim Forensischen Institut Zürich, werden dem Privatkläger (B._____) nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils auf erst...
	 1 Einkaufstasche, Asservaten-Nr. A010'930'253
	 1 Jacke, dunkelblau gesteppt, Asservaten-Nr. A010'930'515
	 1 Kapuzenjacke, hellgrau / weiss, Asservaten-Nr. A010'962'353
	 1 Arbeitshose, grau / schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'491
	 1 T-Shirt, weiss, Asservaten-Nr. A010'962'386
	 1 Unterhose, lang, Asservaten-Nr. A010'962'375
	 1 Boxershorts, grau / schwarz, Asservaten-Nr. A010'962'400
	 1 Paar Socken, schwarz, Asservaten-Nr. A010'962'411
	 1 Paar Freizeitschuhe, dunkelgrau, Asservaten-Nr. A010'930'479.

	8. Die gemäss Spurenbericht über die Personenspurensicherung sowie die visuelle Sichtung der sichergestellten Kleider der tatbeteiligten Personen des Forensischen Instituts Zürich vom 21. November 2017 unter der Referenznummer … (act. 20/1) sichergest...
	9. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger (B._____) aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatzanspruches wird der Privatkläger (...
	10. Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatkläger (B._____) Fr. 15'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 7. November 2017 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen.
	11. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	12. Rechtsanwalt MLaw Y1._____ wird als unentgeltlicher Rechtsvertreter des Privatklägers (B._____) aus der Gerichtskasse mit Fr. 8'549.95 (inkl. Barauslagen und 7.7% MwSt.) entschädigt.
	13. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der vormaligen amtlichen Verteidigung sowie der  unentgeltlichen Vertretungen der Privatklägerschaft, werden dem Beschuldigten auferlegt.
	14. Die Kosten der vormaligen amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretungen der Privatklägerschaft werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO beim Beschuldigten.
	15. [Mitteilungen]
	16. [Rechtsmittel]
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	I.  Verfahrensablauf und Prozessgegenstand
	II.  Sachverhalt
	1. Ausgangslage / Anklage
	2. Standpunkt des Beschuldigten / Beweisthema
	3. Rückweisungsantrag / Anklageergänzung
	4. Beweisthema
	5. Vorbemerkungen
	6. Tatort und Tathandlung
	7. Ursache der lebensgefährlichen Kopfverletzung des Privatklägers
	8. Fazit

	III.  Strafzumessung
	1. Ausgangslage / Anträge der Parteien
	2. Anwendbares Recht
	3. Strafrahmen
	4. Strafart
	5. Tatkomponenten
	6. Täterkomponenten
	7. Anrechnung erstandene Haft
	8. Fazit

	IV.  Strafvollzug und Widerruf
	1. Strafvollzug
	2. Widerruf

	V.  Beschlagnahmte Gegenstände und Spurenträger
	VI.  Zivilforderungen
	1. Ausgangslage
	2. Rechtsanwendung

	VII.  Kosten- und Entschädigungsfolgen
	1. Erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsfolgen
	2. Kosten- und Entschädigungsfolgen des Berufungsverfahren


	Es wird beschlossen:
	1. Vom Rückzug der selbständigen Berufung des Beschuldigten wird Vormerk genommen.
	2. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 17. Januar 2019 bezüglich der Dispositivziffern 1 al. 2 (Schuldspruch wegen Raufhandels) und 7 (Herausgabe Gegenstände an Privatkläger) in Rechtskraft erwachsen ist.
	3. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	4. Gegen Ziff. 1 dieses Beschlusses kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen We...
	Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist der schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB nicht schuldig und wird diesbezüglich freigesprochen.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.–, wovon 37 Tagessätze als durch Untersuchungshaft geleistet gelten.
	3. Die Geldstrafe ist zu bezahlen.
	4. Auf den Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 26. Juli 2017 ausgefällten bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 80.– wird verzichtet. Die Probezeit wird mit Wirkung ab heute um ein Jahr verlängert.
	5. Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 26. April 2018 beschlagnahmten Gegenstände, lagernd beim Forensischen Institut Zürich, werden eingezogen und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung ...
	- 1 Vierkantholz, Asservaten-Nr. A010'930'242
	- 1 Paar Lederhandschuhe, schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'264
	- 1 Decke, schwarz, Asservaten-Nr. A010'930'275.
	6. Die gemäss Spurenbericht über die Personenspurensicherung sowie die visuelle Sichtung der sichergestellten Kleider der tatbeteiligten Personen des Forensischen Instituts Zürich vom 21. November 2017 unter der Referenznummer… (act. 20/1) sichergeste...
	7. Die Zivilforderungen des Privatklägers B._____ werden auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.
	8.1. Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Ziff. 11 und 12) wird bestätigt.
	8.2. Dem Beschuldigten wird eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 10'000.– aus der Gerichtskasse zugesprochen. Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vorbehalten.
	9. Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft, werden zu einem Drittel dem Beschuldigten auferlegt und zu zwei ...
	10. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	11. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Verbeiständung der Privatklägerschaft, werden auf die Gerichtskasse genommen.
	12. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
	 den Rechtsvertreter des Privatklägers im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers
	sowie in vollständiger Ausfertigung an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
	 den Rechtsvertreter des Privatklägers im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers
	 die Vorinstanz
	 das Obergericht des Kantons Zürich, Zentrales Inkasso, mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A und Formular B
	 die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis in die Akten des Verfahrens A-7/2017/21924, im Dispositiv unter Hinweis auf Dispositiv-Ziffer 2
	 das Forensische Institut Zürich betreffend Dispositiv-Ziffern 5 und 6
	 die Kantonspolizei Zürich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG)

	13. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

